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Die zweite Abteilung des Handbuchs »Residenzstädte im Alten Reich« 
widmet sich sozialen Gruppen, Ökonomien und politischen Strukturen im 
späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Thematisiert werden die Be-
ziehungen zwischen herrschaftlich-höfischen und gemeindlich-städtischen 
Formationen in sozial-, wirtschafts- und politikgeschichtlichen Perspektiven, 
es geht um die personelle und strukturelle Gemengelage von Urbanität in 
unterschiedlichen Ausprägungen einerseits, feudaler Herrschaft, höfischer 
Gesellschaft und vormoderner Staatlichkeit andererseits, um Austausch 
und Aushandlungen, Konflikte und Konkurrenzen. Der erste Band der Ab-
teilung umfasst zwölf exemplarische Studien, ausgewählte Sondierungen 
zu zentralen inhaltlichen Aspekten, von der Ausbildung früher Beziehun-
gen zwischen Residenz und Stadt bis zu strukturellen Wandlungen infolge 
des Verlusts der Residenzfunktion, von finanziellen und wirtschaftlichen 
Verbindungen bis zu Auseinandersetzungen mit dem Stadtherrn, von stadt
übergreifenden Verflechtungen bis zum Agieren von Ratsherren zwischen 
Stadt und Hof. Abgehandelt werden diese und weitere Themen an einzel-
nen Orten in den nördlichen Regionen des Reiches: Barth, Bernburg, Braun-
schweig, Dresden, Eisenach, Eutin, Freiberg, Lüttich, Mansfeld, Oldenburg, 
Schwerin und Ziesar. Aus komplementärer Perspektive wendet sich der pa-
rallel veröffentlichte erste Band der dritten Handbuchabteilung denselben 
Orten zu, um Fragen zu Repräsentationen sozialer und politischer Ordnun-
gen in Residenzstädten nachzugehen.
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Parteiungen als Faktor residenzstädtischer Unruhen  

Lüttich, .–. Jahrhundert  

HARM VON SEGGERN 

Wegen seiner langen Tradition innerstädtischer Konflikte bietet sich Lüttich für die Untersuchung von 
Unruhen an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht nur um die Kathedral- und Residenz-
stadt, sondern auch um die Hauptstadt des Bistums und den Vorort der Landstände (→ II) handelte. 
Genuin innerstädtische Konflikte lassen sich vornehmlich im ./. Jahrhundert nachzeichnen, spä-
tere sind überlagert von dem allgemein landespolitisch bedingten Bemühen der Landstände (mit der 
Stadt Lüttich an der Spitze) um die Selbständigkeit des Bistums. In den beispielhaft betrachteten 
Auseinandersetzungen von / und / standen sich nicht die Stadtgemeinde auf der einen, 
der Bischof und die Geistlichkeit auf der anderen Seite gegenüber, vielmehr gingen die politischen 
Risse gingen mitten durch die Geistlichkeit, die Stadt und die Führungsschichten, die je nach Bedarf 
auch die Zünfte aktivieren und an der Willensbildung beteiligen konnten (→ III). Als entscheidende 
Größe stellen sich in dieser Gemengelage die (schnelllebigen) Parteien (bzw. Parteiungen) heraus, 
politische Lager oder Interessensgruppen, die sich erst im Konfliktfall aus Klientelverbänden bilde-
ten. Vergleichend werden die Hungerunruhen des Jahres  skizziert, die im direkten Umland der 
Stadt (→ II) entstanden. Dieses war handwerklich-vorstädtisch strukturiert, zugleich politisch seit 
der Niederwerfung Lüttichs durch Herzog Karl von Burgund (/) Rückzugsraum der anti-
burgundischen Kräfte, so dass auch hier die Parteibildung eine wichtige Rolle spielte. 

→ Handbuch I, Tl. , Art. ›Lüttich‹ 

Einleitung 

Die Entwicklung der Stadt Lüttich war seit der Mitte des . Jahrhunderts bis ins . Jahr-
hundert von einer ganzen Reihe von Unruhen geprägt1, von denen sich einige gegen die 
bischöfliche Stadtherrschaft richteten. Damit bietet sich diese Stadt, die sich sowohl als 
Kathedral- als auch als Residenzstadt sowie als Hauptstadt des Bistums und nicht zuletzt 
als Gewerbe- und Handelsstadt klassifizieren lässt2, für eine Untersuchung von Konflik-

 
1  Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es bereits um  eine Aufstandsbewegung gegen 

den Bischof Ebrachar gegeben hat, siehe DEMOULIN, KUPPER, Histoire (), S. . 
2  Zu Lüttich als Residenzstadt siehe künftig MARCHANDISSE, ›Lüttich‹ (in Vorbereitung). – Als 

allgemeine Stadtgeschichte sind zu nennen: LEJEUNE, Liège (); Histoire de Liège (), 
hierin zu den spätmittelalterlichen Unruhen KUPPER, Village (), S. –; DEMOULIN, 
KUPPER, Histoire (); Histoire de Liège (). Grundlegend als Ausgangspunkt für jede 
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ten zwischen Stadt und Herrschaft in besonderem Maße an. Die Lütticher Aufstände wa-
ren vornehmlich Gegenstand von ortgeschichtlichen sowie für vergleichende belgische und 
niederländische Studien3, überdies wurden sie von der französischen Sozialgeschichte der 
Unruhen berücksichtigt4, hingegen weniger von der deutschen Forschung. Bemerkens-
wert ist das Bonmot von Jules Michelet, der Lüttich als Teil der französischen Kultur ver-
einnahmte, über die Tradition der Lütticher Aufstände: »Le caractère le plus fixe de Liège, 
à coup sûr, c’était le mouvement«5 (»der stärkste Wesenszug Lüttichs war ganz gewiss die 
[soziale] Bewegung«). Gerade aber weil Lüttich eine an Unruhen so reiche Geschichte 
hat, ist es unabdingbar, die Fragestellung für das besondere Problem der residenzstädtischen 
Unruhen zu präzisieren. 

Städtische Konflikte, seien es rein innerstädtische oder gegen übergeordnete Herrschafts-
träger gerichtete Auseinandersetzungen, haben seit langem das Interesse der Geschichts-
forschung im Speziellen als auch der interessierten Öffentlichkeit im Allgemeinen auf sich 
gezogen6. Als Ergebnis der jüngeren Synthesen dieses Themas7 lässt sich festhalten, dass es 
 

Beschäftigung mit dem spätmittelalterlichen Lüttich: KURTH, Cité, Tl. – (). Als Hand-
buch zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte: Les institutions publiques, Tl. – (), 
zur Stadt Lüttich die Beiträge in Tl. , S. –. 

3  Als Überblickswerke bzw. Synthesen zu den Lütticher Aufständen im Spätmittelalter sind zu 
nennen VERCAUTEREN, Luttes () (für die Zeit von ca.  bis ca. ); XHAYET, Réseaux 
() (bis ); DIES., Paix d’Angleur (). – Für den »Mal Saint-Martin«, ein Massaker 
an den führenden Stadtadelsgeschlechtern in der Nacht vom . auf den . Aug. , siehe die 
Beiträge in Bulletin de la Société d’Art et d’Historie du Diocèse de Liège  (). – Für die 
Alten Niederlande BLOCKMANS, Alternatives (); BOONE, PRAK, Rulers (); DUMO-
LYN, HAEMERS, Patterns (); BOONE, Comté (); DERS., Urban Space (). 

4  MOLLAT, WOLFF, Ongles bleus (), S. , , ; FOURQUIN, Soulèvements (), S. .  
5  So in dem  erschienen sechsten Band seiner ›Histoire de France‹: MICHELET, Œuvres, Tl.  

(), S. . – Zur Vereinnahmung Lüttichs (und Dinants) in die französische Kultur durch 
den der nationalgeschichtlichen Romantik zuzurechnenden Jules Michelet siehe seine Bezeich-
nung beider Städte als »notre brave petite France de Meuse, aventurée si loin de nous dans ces 
rudes Marches d’Allemagne, serrée […] dans un cercle ennemi de princes d’Empire, regardait 
toujours vers la France […]«, »unser tapferes, kleines Frankreich an der Maas, so weit von uns 
vorgewagt in die rauhen Marschen Deutschlands, umringt von einem Kreis feindlicher Reichs-
fürsten, blickte allezeit nach Frankreich« (ebd., S. , im Kapitel über Ludwig XI., die Einnah-
me der Normandie und Karl den Kühnen). Zu dieser Textstelle VERCAUTEREN, Luttes (), 
S. . – Trotz der sprachlichen Gemeinsamkeit wahrte man im Lütticher Land während der frü-
hen Neuzeit die Selbständigkeit auch gegenüber Frankreich, was sich erst im Gefolge der Fran-
zösischen Revolution änderte, so STIENNON, Liégeois (), S. ; zur Lütticher »Neutralität« 
siehe weiter unten. 

6  Siehe den Überblick bei ISENMANN, Stadt (), S. –. Jüngst Vorderfflik twistringhe 
(). Auch FOURQUIN, Soulèvements (), S. –. Populär ist SCHNEIDER-FERBER, 
Aufstand (). 

7  Als jüngere Überblicke seien genannt SIZER, Revolt (); Resistance (); COHN, Lust for 
Liberty (); TURNAU, Unruhehäufungen (); LANTSCHNER, Logic (); HERGEMÖL-
LER, Uplop-seditio (). Zusammenfassend BLICKLE, Unruhen (). – Zu England: COHN, 
Protest (). – Die deutsche Forschung konzentrierte sich auf die größeren Städte im deut-
schen Sprachraum, vgl. MÖRKE, Konflikt (); EHBRECHT, ›Bürgerkämpfe‹ (); DERS., 
Merkmale (), S. – (gesammelte Aufsätze –); HERGEMÖLLER, Pfaffenkriege 
(). Für die Forschung der DDR seien genannt CZOK, Zunftkämpfe (/); FRITZE, 
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sich in der Regel um Auseinandersetzungen innerhalb der Ober- bzw. Führungsschicht(en) 
handelte – so bereits auch Fernand Vercauteren in seinem hellsichtigen Essay über die so-
zialen Auseinandersetzungen in Lüttich im . und . Jahrhundert8 –, und weniger um 
Aufstände der Besitzlosen und Unterschicht(en), da diese über keinerlei Machtmittel ver-
fügten, die sie hätten einsetzen können; diesen blieb zumeist allein die Abwanderung bzw. 
Flucht, mit der sie auf missliebige Zustände reagieren konnten. In der deutschen Forschung 
hat sich der Begriff »Bürgerkämpfe« für diese Konflikte weitgehend durchgesetzt9. Mit 
Blick auf Lüttich spricht man seit einer grundlegenden,  erschienenen Studie von Ge-
neviève Xhayet hingegen von (politischen) Parteien und Netzwerken, die einander als 
Gruppen gegenüber standen10. Vereinzelt wurde dieses bereits von der älteren Lüttich-
Forschung des frühen . Jahrhunderts getan11, ohne dass dieses seinerzeit größere Re-
sonanz gehabt hätte. 

Die jüngere Betonung von Parteien bzw. Parteiungen – hier verstanden als Streit- oder 
Dissensgruppen, die sich bei politischen Konflikten zur Durchsetzung spezifischer Interes-

 
Auseinandersetzungen (). – Parteibildung wird eigens untersucht bei MILITZER, Ursachen 
(), S. –, anhand des Klientelverbands des Kölners Hilger Quattermart und seines 
Anhangs, der »Greifen«, und deren Gegner, der »Freunde«, mit Listen im Anhang S. –. 
Parteiungen allgemein thematisiert HAVERKAMP, Auseinandersetzungen (), S.  f. 

  8 VERCAUTEREN, Luttes () (leider ohne Einzelbelege); die erste Auflage erschien Brüssel , 
als weitere Studie Vercauterens zum Themenfeld ist zu nennen DERS., Luttes (). Beide Stu-
dien nehmen eine Außenseiterstellung im Œuvre Vercauterens ein, der sich mit der Geschichte 
des Früh- und Hochmittelalters beschäftigte, siehe das Verzeichnis seiner Schriften in VERCAU-
TEREN, Etudes (), S. –. – Da die moderne Kulturgeschichte ein großes Interesse an der 
Geschichte der Geschichtswissenschaft hat und nach der Entstehung bzw. Durchsetzung 
anerkannter wissenschaftlicher Meinungen fragt, ist die historiographiegeschichtliche Einordnung 
wichtig. Zu Vercauteren, einem »homme de gauche profondement laïque«, siehe RENARDY, 
Fernand Vercauteren (), das Zitat S. . – Das vom Format her kleine Bändchen Vercau-
terens erschien in der von Suzanne Tassier-Charlier (–)  begründeten und heraus-
gegebenen Reihe »Notre passé«, siehe zu ihr ARNOULD, Nécrologie de Suzanne Tassier-Charlier 
(); GUBIN: ›Suzanne Tassier‹ (). Suzanne Tassier-Charlier hat über die Folgen der Fran-
zösischen Revolution in Brabant, sodann über die Besetzung des späteren Belgiens durch die 
Franzosen gearbeitet und zahlreiche Studien zum Bürgertum des . Jh.s verfasst und von da-
her ein besonderes Interesse an der Geschichte der Demokratie-Bewegung, von der die ältere 
Forschung annahm, dass sie sich bereits in Lüttich im ./. Jh. gezeigt habe, wogegen Vercau-
teren in seinem Werk angeht. – Zu Fernand Vercauteren, ab  Professor an der Universität 
Lüttich, siehe die Nachrufe Claude GAIER in: Archives et Bibliothèques de Belgique  () 
S. –; Léopold GENICOT in: Académie Royale de Belgique – Annuaire  () S. –; 
Jacques HEURGON in: Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres , 
Séance du  mars, S. ; André JORIS in: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire  () 
S. –; DERS. in: Revue belge de philologie et d’histoire ,  () S.  f. 

  9  So die zusammenfassende Darstellung bei ISENMANN, Stadt (), S. –. 
10  XHAYET, Réseaux ().  
11  KURTH, L’entrée (). – Wegen seines rein verfassungs- und rechtsgeschichtlichen Zugriffs 

veraltet ist BRÜNNER, Ontwikkeling (), der zudem nur die Zeit bis zur Absetzung Bischof 
Heinrichs von Geldern  betrachtet. 
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sen bildeten12 – geschieht unter Rückgriff auf konzeptionelle Überlegungen der franzö-
sischen Sozialgeschichte der er bis er Jahre, konkret von Jacques Heers, der an 
italienischen Beispielen das Phänomen sowohl der Parteibildung13 als auch der erweiterten 
Familien, d. h. Klientelgruppen14, untersuchte, und von Raymond Cazelles, der am Bei-
spiel der französischen Königsherrschaft im . Jahrhundert die Vorstellung einer politi-
schen Gesellschaft (»société politique«) schuf, die aus dem König und seiner Dynastie, des-
sen Hof, den hohen Adligen, den hochrangigen königlichen Amtsträgern und den Spitzen 
der Städte, letztlich den Ständen, bestand. Diese bestimmte die Geschicke des Landes15. 
Die politische Gesellschaft war zwar auch rechtlich-formal bestimmt (was den Ausschluss 
unterer Gruppen betrifft), in sich war sie hingegen mehr von (im heutigen Verständnis) 
informellen Beziehungen geprägt, wie sie sich beispielsweise im Geschenkverkehr aus-
drückten16. In der jüngeren deutschsprachigen Spätmittelalterforschung wird die Frage 
nach der politischen Gesellschaft und den Klientelgruppen in den Städten unter dem Stich-
wort der Vergemeinschaftung, der Soziabilität, untersucht, wie es beispielsweise Simon 
Teuscher für die schweizerische Stadt Bern und ihr Umland tat17. In der deutschen For-

 
12  Der Ausdruck ›Partei‹ ist mehrdeutig. Im Deutschen können mit ihm auch die streitenden Seiten 

vor Gericht bzw. in einem Krieg gemeint sein. Im vorliegenden Beitrag sind mit Parteien poli-
tische Lager gemeint, die sich anlässlich von größeren Konflikten bildeten und aus mehreren 
Klientelgruppen zusammensetzten, und von denen einige sich verstetigten (wie die holländi-
schen Hoeken/Kabeljauwen, die für ungefähr  Jahre existierten). Da Klientelgruppen ihre 
eigenen, spezifischen Interessen verfolgen konnten, gehört für die Bildung von Parteien als grö-
ßeren, umfassenden gesellschaftlichen Gebilden unabdingbar ein allgemein-übergeordnetes Pro-
blem dazu, dessen Behandlung mitunter zur Auflösung bzw. Spaltung der Klientelverbände füh-
ren konnte. Definitorische Bemühungen zu den spätmittelalterlichen Parteiungen sind selten, 
es fehlt bspw. ein entsprechender Artikel im LexMA, siehe stattdessen BEYME, ›Partei‹ (). 
Die Konzeption der Parteien als eines gesteigerten Klientelverbands ergibt sich aus den im Fol-
genden vorgestellten Beiträgen von Heers, Cazelles und Xhayet. – HEERS, Parties (), S. , 
spricht von »political action groups«, S. – untersucht Heers die Ausdrucksweise italienischer 
Stadtchroniken des ./. Jh.s, die von »societates« bzw. »partes« sprechen oder die Namen 
nennen. CAESAR, Factions (), passim, konstatiert, dass es sich bei Parteien um ein vielgestal-
tiges Phänomen handele, das sich einer eindeutigen Definition entziehe. – Zur Differenzierung 
zwischen (allgemeinen) Parteiungen und (privaten) Fehden siehe die Überlegungen von NOORD-
ZIJ, Publiek (). 

13  HEERS, Parties (), nicht nur zu den Guelfen und Ghibellinen, sondern vor allem zu den 
Auseinandersetzungen zwischen den »Alten« und den »Neuen Räten« in italienischen Städten 
des ./. Jh.s, hingegen zu Frankreich (Burgundern und Armagnaken) und der Grafschaft 
Holland (Hoeken und Kabeljauwen) nur sehr knapp (laut Register). 

14  HEERS, Clan (). 
15  CAZELLES, Sociéte (); DERS., Sociéte (). Zu diesem Konzept siehe die systematisieren-

den Beobachtungen von CONTAMINE, Concept () (neben der Prosopographie der Amts-
träger gehören die chronologische Aufarbeitung von Intrigen und die Interpretation der Ver-
lautbarungen hinzu, in denen sich das politische Denken äußerte, so S. ). 

16  HIRSCHBIEGEL, Étrennes (). 
17  TEUSCHER, Bekannte (), zum kurzfristigen Anhänger-Machen S. –. 
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schung hat die Frage nach den Parteien in jüngerer Zeit vornehmlich Eingang gefunden in 
die Hof- und die Reichstagsforschung18, hingegen weniger in die Stadtgeschichtsforschung. 

Bei einer Untersuchung Lüttichs ist festzuhalten, dass die Stadt eine größere Bedeu-
tung für die Maas- bzw. Ardennenregion hatte. Mit den Namen Lüttich wurden in der 
Vormoderne drei unterschiedliche, aber untrennbar miteinander verbundene Größen be-
legt: Die Stadt, die Diözese und das weltliche Fürstentum des Bischofs. Bereits im Spät-
mittelalter war den Zeitgenossen die besondere Rolle der Stadt Lüttich im Fürstentum 
aufgefallen. In der im Oktober  ausgestellten »Lettre de Huit« (Brief der Acht) for-
derte die Stadt Lüttich über die personelle Zusammensetzung des landständischen »Tri-
bunals der «, dass die anderen Städte des Fürstbistums Mitglieder bestimmen sollten, 
die la loy et l’estat de pays, die »das Recht und den Zustand des Landes« kennen sollten19 
(eine bemerkenswerte Formulierung, da hier mit dem Ausdruck »estat de pays« ein frü-
her Hinweis auf die Umdeutung des französischen Wortes »estat« von Zustand zu Staat 
vorliegt, ein Vorgang, der nach Bernard Guenée erst in das frühe . Jahrhundert zu da-
tieren ist20, hier aber verdeutlicht, dass die Stadt-Lütticher Verhältnisse bedeutsam waren 
für die Entstehung des Landes Lüttich, für die Umformung des Fürstbistums zu dem von 
den Ständen getragenen Land Lüttich). In einer Urkunde König Karls VI. von Frankreich 
 heißt es in überhöhender Weise über die Inhaber des Lütticher Bürgermeisteramts: 
Quelconque personne qui ait le dit office il a en partie le gouvernement de tout le paiis de 
l’eveschié de Liège21 (»wer auch immer das Amt des Lütticher Bürgermeisters ausübt, der 
nimmt teil an der Regierung des ganzen bischöflichen Landes«). Etwas später im . Jahr-
hundert wurde Lüttich als mater et caput omnium oppidorum dicte patrie genannt22, als 
»Mutter und Haupt aller Städte des Landes« (Patria hier als Land zu verstehen, das durch 
die Stände gebildet wurde und sich auf tatsächliche oder mythische Vorfahren und eine 
gemeinsame Geschichte unter der Botmäßigkeit des Fürstbischofs zurückführen ließ)23 
– zu beachten ist an dieser Stelle, dass sich die Vorrangstellung der Stadt Lüttich in erster 

 
18  DUINDAM, Vienna (), S.  f., –, zu Hofparteien insbes. S.  f.; Fall des Günstlings 

(); ROHRSCHNEIDER, Österreich (), S. ; FRIEDRICH, Drehscheibe (), S. –; 
Factional Struggles (); Europe of Courts (). 

19  XHAYET, Réseaux (), S.  mit Anm. : die Bestimmung in der »Lettre de Huit«, welche 
die Stadt im Okt.  ausgestellt hat, gedruckt in CPL, Tl.  (), S. –, Nr. , hier 
S. , § . Zu diesem ständischen Gremium, das über Fehltritte von landesherrlichen Amts-
trägern richten sollte, BOUCHAT, Tribunal (), zur Wählbarkeit der Mitglieder S. . 

20  GUENÉE, État (), S. .  
21  DOUËT D’ARCQ, Choix, Tl.  (), Nr. , hier S.  (Passage erwähnt im Gnadenbrief Kö-

nig Karls VI. für den Lütticher Bürger, Schlachter [d. h. Mitglied der Schlachterzunft] und Bür-
germeister Laurens Lambert vom . Aug. , der zusammen mit autres ses complices einen 
Aufstand gegen den Fürstbischof, qui est son souverain seigneur, begangen hatte; der Satz über 
die besondere politische Stellung der Lütticher Bürgermeister hat sichtlich salvierenden Cha-
rakter, mit dem Laurens Lambert trotz des faktischen Aufstands einer königlichen Gnade für 
würdig befunden wurde); KURTH, Cité, Tl.  (), S. ; XHAYET, Réseaux (), S.  
mit Anm. .  

22  RCL, Tl.  (), S.  (zum .–. Jan. ); XHAYET, Réseaux (), S.  mit Anm. . 
23  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
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Linie auf die anderen Städte bezieht, die das Land bildeten. »La patrie liègeoise« spielt als 
Begriff auch in der Historiographie des ./. Jahrhunderts eine tragende Rolle24. 

Die lange Reihe der Aufstände erklärt sich nicht zuletzt aus der Mehrfachfunktion 
Lüttichs als Großstadt mit einem besonderen Wirtschaftssektor, dem Steinkohlenberg-
bau25 und der durch ihn ermöglichten Metallwaren- und Waffenproduktion, als Bischofs-
sitz mit einem  Kanonikate zählenden Domkapitel26, als Hauptstadt eines Landes mit 
Städten und einem seine Rechte wahrenden Niederadel, weswegen gleich mehrere Interes-
sengruppen in Lüttich aufeinandertrafen, die dafür sorgten, dass innerstädtische Ausein-
andersetzungen in überörtliche Zusammenhänge hineingezogen wurden bzw. umgekehrt 
Verschiebungen in den landesweiten Machtverhältnissen sich in der Stadt Lüttich aus-
wirkten. Die innerstädtischen Auseinandersetzungen Lüttichs sind daher nicht isoliert, 
sondern in ihrem Kontext, d. h. im Rahmen der Lütticher Landesgeschichte zu betrachten.  

Entstehungsgeschichtlich gehört das Bistum Lüttich im Hochmittelalter zu Nieder-
lothringen, das formal zum Römischen Reich (bzw. ab dem . Jahrhundert zum Heili-
gen Römischen Reich) gehörte, spätestens seit dem Interregnum27 jedoch kulturell und 
dynastie-politisch nach Westen blickte und enge Beziehungen zu den anderen Fürsten-
tümern der Niederen Lande und weiter nach Frankreich unterhielt. Die ersten Ansätze 
zur Lösung des niederlothringischen Raums aus dem Reichsverband setzten ab  mit 
der Entstehung der Burgundischen Niederlande ein, die in der deutschen politischen Spra-
che des frühen . Jahrhunderts kurz als »Burgund« bezeichnet wurden – streng genom-
men eine fehlerhafte Übertragung, da mit Burgund eigentlich das im Osten Frankreichs 
gelegene Herzogtum gemeint war (und heute noch ist). Die Burgundischen Niederlande 
gehörten seit / sicher zum habsburgischen Länderkomplex, bildeten seit  einen 
eigenen Reichskreis, hatten seit dem sogenannten Burgundischen Vertrag  eine recht-
liche Sonderrolle im Reich und schieden mit dem Westfälischen Frieden  aus dem 
Reichsverband aus. Bistum und Stadt Lüttich gehörten zum vielgestaltigen Komplex des 
niederlothringischen-niederländischen Raums, woran die seit  bestehende und im 
Prinzip trotz zahlreicher Aufhebungsversuche bis zur Französischen Revolution gewahr-
te, durch einen politischen Vertrag festgelegte formale Neutralität zwischen Frankreich, 
den Niederlanden und dem Reich nichts änderte28. Die damit geschaffene Neutralität Lüt-
tichs zwischen den großen Mächten führte im Laufe der frühen Neuzeit zur Entstehung 
der Idee einer Lütticher Eigenständigkeit, die in der politischen Literatur als »Nationalität« 

 
24  So z.B. bei Godefroid KURTH, siehe KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
25  KRANZ, Steinkohlenbergbau (); DERS., Quellen (). 
26  Eine Institutionengeschichte des Domkapitels findet sich bei WILKIN, Gestion (), S. –, 

zur Zahl der Kanonikate S. , zur Unabhängigkeit vom Bischof S. . Ferner WILKIN, Cha-
pitre (), S. , zur Rekrutierung der Kapitelsherren aus dem Hochadel des lotharingischen 
Raums; da die Kapitelsherren den geistlichen Grund und Boden bewahrten, wurden sie auch als 
»seigneurs tréfonciers« bezeichnet (S. ); zu dieser Bezeichnung KURTH, Cité, Tl.  (), 
S. –, App. ; auch MICHELET, Œuvres, Tl.  (), S. , Anm. . 

27  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
28  HARSIN, L’attitude (); STIENNON, Liégeois (), S. . 
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bezeichnet wurde29. Die Wahrung der Eigenständigkeit hatte wiederum im weiteren Ver-
lauf der frühen Neuzeit Folgen für die Ausrichtung der politischen Gruppen in Lüttich, 
sei es auf landständischer, sei es auf innerstädtischer Ebene, wie den ca. – agie-
renden »Grignoux« und den »Chiroux« und ihren späteren Nachläufern, den »Verité« 
(anstelle der »Grignoux«) und den »Èburon Liégeois« (anstelle der »Chiroux«)30. 

Wegen der räumlichen und entstehungsgeschichtlichen Zugehörigkeit Lüttichs zu 
den Niederen Landen liegt es nahe, danach zu fragen, ob es sich anbietet, das anhand der 
niederländischen Verhältnisse in der frühen Neuzeit geschaffene Bild von den Parteien 
zu übernehmen. Bereits vor Erscheinen von Heers Buch wurde von D. J. Roorda ein an-
deres Konzept der gesellschaftlichen Streitgruppen entwickelt, bei dem für die holländi-
schen und zeeländischen Städte des . Jahrhunderts ausdrücklich zwischen Parteiungen 
und Faktionen unterschieden wurde: Parteien seien allgemeine politische Gruppierungen, 
die breite Schichten in der niederländischen Republik zu erreichen trachteten, während 
Faktionen sich auf innerörtliche Auseinandersetzungen beschränkten und eine größere 
Instabilität aufwiesen31. Dieses Verständnis lehnt sich an die von David Hume (–) 
geprägte englische Tradition an32. In seiner genannten Arbeit über ›Parties and Political 
Life‹ differenzierte Jacques Heers hingegen nicht zwischen Parteien und Faktionen, son-
dern benutzt beide Begriffe synonym für Vereinigungen auf städtischer und auf landes-
weiter Ebene, woran sich in der jüngeren holländischen Forschung Kritik festmachte33. 
Indes warnte Wim Blockmans vor einer einfachen Übertragung von einem Land auf ein 
anderes, indem er daraufhin wies, dass die in Holland von  bis  existierende Par-
teiung zwischen Hoeken und Kabeljauwen beispielsweise keine Parallele in Flandern kann-
te, wo es lediglich – einen landesweiten Streit zwischen den profranzösischen 
Leliaerds und den proenglischen Klauwaerds gab34. Landesweite Streitgruppen traten et-
was später auch anderwärts auf, so in Geldern, wo sich ab den er Jahren die Bronk-
horsten (mit dem Bruder des Landesherrn als Anführer) und Hekeren (mit dem geldri-

 
29  DEMOULIN, KUPPER, Histoire (), S. . 
30  Ebd., S. –. 
31  ROORDA, Partij (), S. –. 
32  Siehe Humes Essays ›Of Parties in General‹ (Hume, Works, Tl.  [], S. –) und ›Of 

the Parties of Great Britain‹, (ebd., S. –), ursprünglich enthalten im  erschienenen 
ersten Teil seiner ›Essays and Treatises on Several Subjects‹. – Zu den Parteiungen in Schottland 
im . Jh., die Hume beeinflusst haben dürften, siehe HERDT, Religion (), S.  f. Herdt be-
schäftigt sich in der Hauptsache mit dem von Hume als grundlegend erachteten Umstand der 
»Sympathie«, der positiven Affekte bei zwischenmenschlichen Beziehungen, und ihren Fol-
gen für die Gruppenbildung in der Gesellschaft. Die Parteienbildung als solche wird passim, 
bes. S. – anhand von Humes ›History of England‹ und von Humes Auseinanderetzung 
mit Blaise Pascal vertieft. Zur Entstehung der Tories und Whigs (eigentlich pejorative Begriffe, 
die zu trotzig-stolzen Selbstbezeichnungen wurden) in England während der er Jahre siehe 
WILLMAN, Origins (). 

33  BROKKEN, Ontstaan , S.  f.; GENT, Saken (), S. ; BRAND, Macht (), S. –. 
Anders als diese versteht FRIEDRICH, Drehscheibe (), S. , Parteien als Gruppen, die sach-
lich den personellen Netzwerken an die Seite zu stellen und in der Lage seien, größere Einheiten 
(wie den Regensburger Reichstag) zu spalten. 

34  BLOCKMANS, Vete (), S. ; PREVENIER, Motieven (). 
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schen Herzog an der Spitze) gegenüberstanden35. Eine differenzierte Betrachtung scheint 
daher angeraten zu sein, die (einmal mehr) die Besonderheit der Lütticher Gegebenheiten 
betont, wo es zwischen ca.  und  einen Streit zwischen den (als Parteien zu ver-
stehenden) Adelsgruppen der Awans und den Waroux gab, der Folgen für die Stadt Lüt-
tich zeitigen sollte.  

Thematisch spielten Parteien für die deutsche Forschung eine geringere Rolle. Abge-
sehen von den Staufern und Welfen im ./. Jahrhundert36 und den italienischen Guel-
fen und Ghibellinen im ./. Jahrhundert37 schenkte die deutsche Forschung dem Phä-
nomen der Bildung von Machtgruppen, von Parteien und der Spaltung eines Landes in 
Interessensgruppen nur wenig Aufmerksamkeit38. Mehrere Gründe können hierfür aus-
schlaggebend gewesen sein. In erster Linie ist das Ideal des Konsens zu nennen, der im 
politisch-gesellschaftlichen Denken des Hoch- und Spätmittelalters von grundlegender 
Bedeutung war und die Entstehung politischer Lager als grundsätzlich ablehnenswert er-
scheinen ließ39. Daneben mag die Parteienfeindlichkeit der deutschen Geistesgeschichte 
in der zweiten Hälfte des . Jahrhunderts eine Rolle dabei gehabt haben, dass die Medi-
ävistik, die sich als quellen- bzw. überlieferungskritische Geschichtswissenschaft in dieser 
Zeit formierte und institutionalisierte, sich den Parteien im Spätmittelalter nur in gerin-
gem Maße annahm, sondern die Entstehung politischer Dissensgruppen allenfalls mit Ver-
wunderung zur Kenntnis nahm und als Ausnahme wertete40. Tatsächlich aber, so soll in 
der vorliegenden Studie am Lütticher Beispiel näher ausgeführt werden, spielten Partei-
ungen in der vormodernen Stadtgeschichte eine ungleich bedeutendere Rolle als die ältere 
Forschung wahrhaben wollte, erst recht, wenn man am Typ der Residenzstädte nach dem 

 
35  NOORDZIJ, Publiek (), zum Entstehen beider Gruppen S. . 
36  HECHBERGER, Staufer (), S. , mit dem Hinweis, dass anders als bei den »Welfen« die 

Sammelbenennung »die Staufer« erst  in der chronikalischen Überlieferung (der ersten baieri-
schen Fortsetzung der Kaiserchronik) erscheint; mit Bezug auf ENGELS, Beiträge (); HECH-
BERGER, Vorstellung (); jüngst: Staufer und Welfen (). 

37  DAVIDSOHN, Entstehung (); HERDE, Politik (); DERS., Guelfen (); DERS., Guel-
fen (); DERS., Guelfen () (mit historiographiegeschichtlichen und methodischen Be-
obachtungen). 

38  Als Ausnahme ist das dreibändige Werk von WACHSMUTH, Geschichte (–), zu nen-
nen, das jedoch keine Forschungstradition begründete. Zur Missachtung durch die deutsche 
Forschung auch CUERVA, KOLLER, Photography (), S. . – Dass Parteiungen als Thema 
auch anderwärts problematisch sind, verdeutlicht die bei CAESAR, Factions (), S. , und bei 
CUERVA, KOLLER, Photography (), S.  f., wiedergegebene Diskussion um die politischen 
Gruppen am englischen Königshof im späten . und im . Jh.; grundlegend dazu DICKINSON, 
Redefining (). 

39  Zum Konsensdenken allgemein siehe SCHNEIDMÜLLER, Herrschaft (), sowie DERS., Ver-
antwortung (); OEXLE, Konflikt () (betrifft das Werk ›De bono pacis‹ des Erzbischof 
Rufinus von Tarent, ca. , Konsens bestand innerhalb von Gruppen, Gruppen beruhten auf 
Gegenseitigkeit der Mitglieder, Gruppen waren Solidargemeinschaften); MEIER, Konsens (); 
EHBRECHT, Vorderffenisse (); PATZOLD, Consensus (). 

40  Grundlegend zu diesem Problemkreis FAUL, Verfemung () (spricht mit Bezug auf die ältere 
Gesellschaft von einer »Verfemung« des Parteiwesens, zum scholastischen Denken S.  f., zu 
den italienischen Stadtstaaten des ./. Jh.s S. –).  
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Verhältnis zwischen Stadt und Stadtherr und den innerhalb der Stadt existierenden Inter-
essengruppen fragt.  

Aus all diesen Gründen ist bei der Erforschung der Unruhen in Lüttich darauf zu ach-
ten, wie es sich mit der Bildung politischer Lager verhielt und wo genau die Konfliktlinien 
verliefen. Da Lüttich bekanntlich eine außerordentlich reiche Geschichte der Unruhen 
kannte, ist es zudem weiter geboten, das Interesse auf einzelne Beispiele zu richten, deren 
Auswahl zu begründen ist. 

Die Unruhen des . Jahrhunderts standen im Zeichen der anfangs dynastisch beding-
ten und schließlich / erreichten Unterwerfung des Fürstbistums durch die Herzöge 
von Burgund. Ausgangspunkt dessen war die Unterstützung, die Herzog Johann ohne 
Furcht (reg. –) seinem Schwager Johann von Bayern bei der Durchsetzung seiner 
Landesherrschaft als Elekt im Fürstbistum Lüttich (reg. –) gewährte, die von den 
Lütticher Landständen mit der Stadt Lüttich an der Spitze nur anfangs akzeptiert worden 
war, nach einigen Jahren aber im Versuch der Absetzung gipfelte. Hiergegen formierte 
sich der Widerstand des Landes- bzw. Stadtherrn, der nur mit Unterstützung seiner Ver-
bündeten seine Gegner in der Schlacht von Othée  unterwerfen und anschließend die 
gemeindlich-zünftischen Einrichtungen der Stadt Lüttich aufheben konnte. Seitdem ver-
suchten die nachfolgenden Herzöge von Burgund, den Lütticher Fürstbischof als ihren 
Verbündeten zu stützen, was schließlich in der völligen Unterwerfung  und in der 
nach einem neuerlichen Aufstand unternommenen Zerstörung der Stadt  gipfelte, 
dem »Sac de Liège« (die Bezeichnung »sac« wurde später vom »Sacco di Roma«  
historiographisch abgeleitet und auf andere Stadtzerstörungen übertragen wie beispiels-
weise noch dem »Sac de Dinant« ). Zu erklären ist die Verbindung zwischen den bur-
gundischen Herzögen und den Lütticher Bischöfen allein durch die Lage Lüttichs im 
Osten der burgundischen Niederlande, die die Stadt für die französischen Könige wert-
voll werden ließ als verbündete Macht in deren Kampf gegen die sich aus Frankreich lösen-
den Herzöge von Burgund. Bei einer Betrachtung der Lütticher Aufstände des . Jahr-
hunderts müsste folglich durchgehend der Kontext, die französisch-burgundischen Aus-
einandersetzungen, breiter dargestellt werden, zumal die Auseinandersetzungen sich nicht 
um Fragen der innerstädtischen Verfassungszustände, sondern um die Selbständigkeit als 
Land drehten. Deswegen empfiehlt es sich, die Aufmerksamkeit auf die Anfänge der städ-
tischen Unruhen zu richten, konkret auf das . und . Jahrhundert. Festzuhalten bleibt, 
dass die Stadt Lüttich sich trotz zahlreicher Ansätze nie zu einer »freien Stadt« des Reichs 
wie andere Bischofsstädte41 entwickeln konnte, stattdessen aber eine Vorrangstellung un-
ter den Landständen einnahm. Deren Anfänge reichen im Bistum Lüttich auf den hoch-
mittelalterlichen bischöflichen Rat, das Domkapitel und die Städtebünde des . Jahr-
hunderts zurück42. 

 
41  KURTH, Cité, Tl.  (), S. . – Zu den Freien Städten des Spätmittelalters siehe MÖNCKE, 

Problematik (); MORAW, Verfassungsposition (); FAHLBUSCH, ›Freie Städte‹ (); 
HEINIG, Reichsstädte (). Allgemein zur Kommunebildung in hochmittelalterlichen Bischofs-
städten die Beiträge in: Bischof und Bürger (). 

42  TOUSSAINT, États (). 



332 PARTEIUNGEN ALS FAKTOR RESIDENZSTÄDTISCHER UNRUHEN 

Ein entscheidendes Kennzeichen der verfassungsmäßigen Entwicklung in Lüttich im 
./. Jahrhundert war es, dass es zur Ausbildung von sogenannten ›politischen Zünften‹ 
kam, wie man sie aus manchen Städten des Reichs43, hingegen nicht aus Frankreich kennt. 

Die endgültige Durchsetzung der Zünfte erfolgte jedoch nicht über den Weg gewalt-
tätiger Unruhen – und ist deswegen im Folgenden auch nicht zu behandeln –, sondern 
durch einen Austausch der Schöffenfamilien in den /er Jahren und sodann durch den 
kompletten Personalwechsel im Schöffengremium , der nach Korruptionsvorwürfen 
vom Bischof Arnold von Horn auf gerichtlichem Weg44 vorgenommen wurde. Bereits die 
Forschung des . Jahrhunderts hatte diese Vorgänge bemerkt. Über das Verschwinden 
der älteren Schöffenfamilien im Laufe des . Jahrhunderts und der damit einhergehenden 
Neuformierung der Führungsschicht sagt Godefroid Kurth, dass dies »sans violence, sans 
convulsion, sans bruit« vor sich gegangen sei und dass es sich um »la plus profonde 
révolution que l’histoire constitutionelle de Liège« handele, denn: »elle fut définitive«45. 
Erst mit diesem personellen Wechsel im Schöffengremium einher ging die faktische Durch-
setzung der Zünfte als zentralem Element der städtischen Verfasstheit; ab den er Jah-
ren gab es in Lüttich »politische Zünfte«46. Die Durchsetzung der Zünfte erstreckte sich 
seit ihrem ersten Auftreten gegen Ende des . Jahrhunderts und der ersten Einbindung 
in die städtischen Gremien  allerdings über zwei Generationen (–/), ein 
Vorgang, den in seiner Breite und Tiefe und mit seinen zahlreichen gewalttätigen Verwer-
fungen zu beschreiben eine eigene Studie verlangte47.  

Als wichtige Stationen der Entwicklung sind ausdrücklich zu nennen das Entstehen der 
ersten Zünfte in den er Jahren48, deren Beteiligung an der Stadtregierung ab / 
und Anerkennung als militärische Verbände allein auf die Förderung durch das Domkapi-
tel St. Lambert zurückzuführen ist, das in seiner Abwehr von Konsumsteuern durch die 
Schöffen und die Geschlechterverbände auf innerstädtische Unterstützung angewiesen war 
und diese in den Zünften fand49. Hiergegen erhob sich Widerstand seitens der Schöffen, 
der auf Gegenwehr der Zünfte stieß, eine Frontstellung, die sich im »Mal Saint-Martin«, 
einem ungeplanten Massaker in der Nacht vom ./. August  entlud, bei dem die Zünf-
te den Sieg über die Schöffen behielten50. Formell festgeschrieben wurde die Beteiligung 
der Zünfte am Stadtregiment mit dem Frieden von Angleur vom . Februar  (im De-
zember desselben Jahres sollte Adolf von der Mark als Fürstbischof eingesetzt werden, 
 
43  SCHULZ, Politische Zünfte (), vornehmlich am Beispiel Straßburgs und Kölns, zu Lüttich 

kurz S.  f. 
44  Zu diesem Prozess siehe BORMAN, Echevins, Tl.  (), S. –. 
45  KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
46  VERCAUTEREN, Luttes (), S. , mit Verweis auf A. COORNAERT: Les corporations en 

France avant , Paris . 
47  Zu den Zünften im Spätmittelalter allgemein siehe HANSOTTE, Naissance (); XHAYET, 

Métiers (); TOUSSAINT, Métiers (). 
48  HANSOTTE, Naissance (), S. –. 
49  Ebd., S. –; XHAYET, Réseaux (), S. . 
50  Zum Massaker als militärgeschichtlichem Ereignis GAIER, Mal Saint-Martin (), weitge-

hend auf dem späteren Chronisten Jean d’Outremeuse beruhend, zur Anzahl der Gefallenen 
(ca. ) S.  f. 
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der sich als Gegner der Zünfte erwies). Ein vorläufiges Ende fand die Beteiligung der Zünf-
te am Stadtregiment mit dem Sieg Bischof Adolfs über die Stadt und deren Verbündete 
–. Künftig sollten Zünfte, an deren Spitze »warde« oder »wardains« stehen soll-
ten, allein mit bischöflicher Prüfung und Genehmigung (oder gleichrangig durch die der 
Schöffen als Vertreter des Bischofs) neue Statuten erhalten dürfen (die bestehenden Zünfte 
wurden allerdings nicht aufgehoben), zudem verloren sie ihre Versammlungsfreiheit und 
die Beteiligung am Stadtrat51. Dieses System blieb nur für wenige Jahre bestehen, denn 
bei einer Auseinandersetzung mit der Stadt Huy sah Bischof Adolf von der Mark sich  
wiederum gezwungen, sich seinerseits auf die militärische Kraft der Zünfte zu stützen und 
ihnen im Gegenzug weitgehende Zugeständnisse hinsichtlich ihrer Selbstverwaltung zu 
machen (»Lettre de Saint-Jacques«), d. h. freie Wahl der Vorsteher und erneute Beteiligung 
am Stadtrat, zudem durften nun Bewohner der Vororte Zunftmitglied werden, sofern die 
Vorsteher zustimmten52. In den nächsten Jahren kam es zu einer ganzen Reihe von Zunft-
gründungen, / gab es ; bei dieser Zahl sollte es bis weit in die frühe Neuzeit hin-
ein bleiben53. Von  bis  wurden  Zunftordnungen verabschiedet (davon  
nur durch die Zunft selbst und von ihr besiegelt), die wie auch einige Bündnisurkunden 
der Jahre – so gut wie komplett nach der Schlacht von Othée  von der obsie-
genden Armee des burgundischen Herzogs weggeführt wurden, als die Rechte der Lütti-
cher Städte aufgehoben wurden. Die Zunfturkunden sind nur durch Inhaltsangaben be-
kannt54. Als Konsequenz dieser Umstände stehen der modernen Forschung so gut wie 

 
51  HANSOTTE, Naissance (), S.  f. 
52  Ebd., S. ; TOUSSAINT, Métiers (), S. . 
53  VERCAUTEREN, Luttes (), S. ; HANSOTTE, Naissance (), S. , Anm. ; DEMOULIN, 

KUPPER, Histoire (), S. ; TOUSSAINT, Métiers (), S. –. 
54  HANSOTTE, Naissance (), S. , ; RCL, Tl.  (), Bündnisurkunden Nr. –; FAI-

RON, Chartes (). – Erhalten geblieben sind die Bestände der geistlichen Einrichtungen wie 
des Domstifts St. Lambert, siehe zu dessen Urkundenüberlieferung WILKIN, Enquête (); 
DERS., Archives (). – Gegen den seit  gewählten, aber wegen fehlender höherer Weihen 
nicht förmlich eingesetzten Bischof Johann von Bayern, der eine autoritäre Politik führte, regte 
sich zunehmender Widerstand der Landstände, der  in der Erhebung einer ständischen Ge-
genregierung mit Henri de Perwez als Regenten mündete. Dessen Bruder Thierry wurde als 
Gegenbischof eingesetzt. Auf Seiten des Elekten verblieben nur die Stadt Maastricht und Burg 
und Stadt Bouillon. Dem Elekten, der / in Maastricht von den Ständischen belagert wur-
de, zu Hilfe kam sein Schwager Herzog Johann ohne Furcht von Burgund-Flandern, der  
einen Feldzug gegen die Landstände, insonderheit deren Haupt, die Stadt Lüttich, unternahm. 
Am . Sept.  kam es bei Othée zur entscheidenden Schlacht, die mit einer eindeutigen Nie-
derlage der Ständischen endete. Anschließend (. Okt. ) wurden im Rahmen der Neuord-
nung der Verfassungsverhältnisse die älteren Privilegien eingezogen, Zünfte und Bruderschaften 
aufgehoben und Städtebündnisse verboten. In diesem Zusammenhang wurden auch die Stadt-
archive (nicht nur Lüttichs, sondern auch Huys, Dinants, Saint-Tronds, Thuins, Hasselts, Hercks, 
Bilsens und Maaseiks) eingezogen und nach Lille in die Obhut der burgundisch-flämischen Ver-
waltung übergeben. Tatsächlich wurden die Urkunden und Schriftstücke am . Nov.  in 
Mons im Hennegau den beauftragten Räten übergeben. Später noch, im Dez. , wurde eine 
weitere Kommission gebildet, die die zünftischen Urkunden verzeichnen und die wichtigsten 
kopieren sollte. Erst im Juni  nahm diese ihre Arbeit auf, bis zum . Juni wurde das In-
ventar der beschlagnahmten Dokumente angelegt. Einige wurden nach einem Beschluss Johanns 
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keine zünftischen Quellen zur Verfügung, weswegen sie sich in erster Linie mit den auf 
bischöflicher Seite entstandenen Chroniken behelfen muss. 

Die ausgesprochen wechselhafte Geschichte schlug sich in einer ganzen Reihe von 
bedeutsamen Rechtstexten nieder, mit denen jeweils nur eine relativ kurzfristige Beruhi-
gung der politischen Gegensätze erreicht werden konnte. Zu nennen sind als solche (nur 
in Auswahl55) der »Paix de Clercs« von 56, der Pakt von 57, die Urkunde von 
58, der Paix de Angleur 59, der Paix de Fexhe 60, der Paix de Wihogne 61, 
der Paix de Jeneffe 62, der Paix de Vottem oder »Réformation d’Adolphe« 63, der 
Paix de Waroux 64, die »Loi Nouvelle« (auch als »Modération« des Friedens von Wa-
roux bezeichnet) 65, die »Modération de la Loi Nouvelle« 66, die »Lettre du com-
mun profit« 67, die »Lettre des Offices« 68, der »Erste Frieden der « 69, das 
»Tribunal der « 70, der »Zweite Frieden der « 71, der »Dritte Friede der « 
bzw. Friede von Caster 72, aus dem frühen . Jahrhundert wären noch zu nennen 
der »Friede der « oder Frieden von Tongern 73, der sogenannte »Régiment de Ba-
vière« 74 und der sogenannte »Régiment de Heinsberg« 75. Daher empfiehlt es 

 
ohne Furchts vom . Aug.  zurückerstattet, Lüttich erhielt  Urkunden zurück (die an-
deren Städte insgesamt ). Ein Verzeichnis der  abgelieferten Stücke befindet sich noch 
heute in Lille, Archives départementales du Nord, B , es wurde von FAIRON, Chartes (), 
publiziert (ebd., S. I–XX die genauere Entstehungsgeschichte der Verzeichnisse, S. XX–XLII 
die inhaltliche Beschreibung der Regesten, die Ermittlung der Schreiberhände usw.). 

55  Siehe die Liste bei BRUYÈRE, Sources (), S. –, mit  Einträgen bis  bzw.  bis , 
Erläuterungen S. –. 

56  CPL, Tl.  (), S. –, Nr. IV ( Artikel umfassend); ROPL, Tl  (), S. – ( 
Artikel umfassend); VERCAUTEREN, Luttes () S. . 

57  VERCAUTEREN, Luttes (), S. –. 
58  Ebd., S.  f. (nicht bei BRUYÈRE, Sources []). 
59  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend); VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
60  CPL, Tl.  (), S. –, Nr. VIII (elf Artikel umfassend mit anschließender Déclaration 

S. , Nr. IX); ROPL, Tl.  (), S. – (zwei Urkunden); VERCAUTEREN, Luttes (), 
S. . Abgebildet bei LEJEUNE, Liège (), S.  f., Nr.  (Original: Maastricht, Stadsarchief). 

61  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend); Cartulaire Saint-Lambert, Bd.  (), 
Nr. ; VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 

62  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend). 
63  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend); VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
64  ROPL, Tl.  (), S. – (elf Artikel umfassend); VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
65  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend); KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
66  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend); KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
67  VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f. Druck: KURTH, Cité, Tl.  (), S. –, Nr. . 
68  KURTH, Cité, Tl.  (), S. . Älterer Druck: Statuts des maistres et jurés (), S. . 
69  ROPL, Tl.  (), S. – (elf Artikel umfassend). Druck: KURTH, Cité, Tl.  (), 

S. –, Nr. . 
70  KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
71  ROPL, Tl.  (), S.  f. (fünf Artikel umfassend). 
72  ROPL, Tl.  (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
73  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend), und Modération S. – ( Arti-

kel umfassend). 
74  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend). 
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sich, mit Blick auf die Stadt-Lütticher Verhältnisse nicht von einer Verfassung als einem 
in sich geschlossenen System von Rechtssätzen zu sprechen, sondern von einer allgemei-
neren, immer wieder veränderbaren, auf jeweils nur relativ kurzfristig für wenige Jahre, 
höchstens etwas über ein Jahrzehnt geltenden, einander zum Teil direkt widersprechen-
den Rechtssetzungen beruhenden Verfasstheit. Machte man die Urkunden (bzw. eine der 
Urkunden) zum Ausgangspunkt der Untersuchung, so gewönne man allenfalls eine Mo-
mentaufnahme der verfassungsmäßigen Entwicklung, zumal man methodisch auf die chro-
nikalische Überlieferung (zu der gleich mehr) für die Ermittlung des historischen Kontexts 
angewiesen bliebe. 

Aus all diesen Überlegungen und Forschungsbefunden empfiehlt es sich, den Fokus 
in einem vergleichenden Ansatz auf drei unterschiedliche Arten von Unruhen zu legen, 
zum einen auf das Auftreten des Henri de Dinant –, der sich höchstwahrscheinlich 
zu einem Stadttyrannen entwickeln sollte und unter dessen glückloser Herrschaft die Stadt 
sich aus dem völligen Zugriff des Bischofs und der bischöflichen Schöffenfamilien zu lösen 
versuchte, sodann auf den ungefähr drei Jahre andauernden Krieg zwischen der Stadt und 
Fürstbischof Adolf von der Mark –76, der allerdings eingebettet ist in die grö-
ßere landesweiten Auseinandersetzung zwischen den Haspengauer Adelsverbänden der 
Awans und der Waroux, einem besonderen Fall der aus Klientelverbänden zusammen-
gesetzten landesweiten Parteiung, und schließlich auf die Hungerkrise der Rivageois im 
Jahr , die im direkten Umland der Stadt Lüttich entstand, einem stark gewerblich 
durchdrungenen Raum, der ab  als Rückzugsgebiet der antiburgundisch eingestellten 
Lütticher diente. Diese drei Unruhen werden beschrieben unter Berücksichtigung der grund-
legenden Ergebnisse des bereits genannten Werks von Geneviève Xhayet, nach dem weder 
die Bürgerschaft noch die Schöffen noch die Geistlichkeit und noch der grundbesitzende 
Adel im Umland in politischer Hinsicht eine Einheit bildeten, sondern von Fall zu Fall In-
teressensgemeinschaften bildeten, um bestimmte Ziele durchzusetzen bzw. zu verhindern. 

Die Forschung steht dabei vor dem Problem, dass Lüttich (von den zentralen Urkunden 
abgesehen, die auch in den Archiven der geistlichen Einrichtungen wie des Domkapitels 
St. Lambert überliefert wurden77) so gut wie keine städtische Überlieferung aus dem Mit-
telalter mehr hat78, weswegen man – wie auch Jacques Heers bei der Erforschung der ita-
lienischen Parteien79 – auf die erzählenden Quellen, auf die Chronistik angewiesen ist, 
welche zum einen aus der Rückschau geschrieben, zum anderen deutlich parteilich ist, d.h. 
zugunsten des Fürstbischofs argumentiert, überdies teilweise knapp und lakonisch, gele-

 
75  ROPL, Tl.  (), S. – ( Artikel umfassend), und Drittes Regiment S. – ( Arti-

kel umfassend). 
76  Nach VERCAUTEREN, Luttes (), S. , kann man hinsichtlich der innerstädtischen Konflikte 

einen Einschnitt um / machen, da zu dieser Zeit eine grundsätzliche Gegnerschaft zwi-
schen der Stadt und dem Fürstbischof entstand, welche die folgenden Jahrzehnte prägen sollte. 

77  Cartulaire Saint-Lambert, Bd. – (–). 
78 VERCAUTEREN, Luttes (), S. . Siehe zu diesem Problemkreis auch Anm. . 
79  HEERS, Parties (), insbesondere im Kap.  über die Bezeichnung der Parteien in den Quel-

len, S. –. Desgleichen dienten Chroniken für SELZER, Sturm (), als Quellen zur Beschrei-
bung der charismatischen Anführer von Aufständen. 
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gentlich regelrecht widersprüchlich berichtet80. Das Bistum Lüttich kann auf eine beein-
druckend umfangreiche spätmittelalterliche Chronistik blicken, die systematisch  von 
Sylain Balau beschrieben wurde81. Als Quellengattung haben Chroniken seit langem das 
Interesse der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung auf sich gezogen. Als ein Ergebnis 
dieser Bemühungen ist festzuhalten, dass es methodisch abgesichert ist, die Passagen, die 
die Chronisten aus eigenem Erleben bzw. eigener Beteiligung an den Geschehnissen ver-
fassten, als eine Art Zeitgeschichtsschreibung zu werten, sofern man sich der Subjektivität, 
mitunter der krassen Parteilichkeit der Texte und des Umstandes bewusst bleibt, dass die 
meist geistlichen Autoren – im Falle Lüttichs durchweg – wegen ihrer christlich-biblischen 
Weltsicht die Lagerbildung als Verstoß gegen das Konsensideal und folglich als unerhört 
erachteten82. Eine ›wahre‹ (im Vollsinn des Wortes) Geschichte der spätmittelalterlichen 
Ereignisse ist von Chroniken nicht zu erwarten. Doch lassen sie sich mit einem kritischen 
Bewusstsein im Hinblick auf die Parteibildung lesen. 

Die Auswertung von Chroniken legt eine ereignisgeschichtlich-narrative Methode nahe, 
die von Philippe Contamine als grundlegend für die Beschreibung der politischen Gesell-
schaft erachtet wird83. Die erzählende Wiedergabe der drei Beispielsfälle geschieht im Hin-
blick auf mehrere Problemkreise: Lassen sich Aussagen zu den Zielen der Aufständischen 
treffen? Werden in den Chroniken Schuldige für die Parteiungen ausgemacht? Gibt es 
Hinweise auf die Größe der gewalttätigen Verbände, um die Frage nach den ›Massen‹ von 
Volksaufständen und damit nach der Reichweite der Bewegung in der Bevölkerung ge-
nauer einschätzen zu können? Die Frage ist wichtig, hatte Lüttich doch als Großstadt vor 
der so gut wie vollständigen Zerstörung  etwa   Einwohner, die auf einer Flä-
che von ungefähr  Hektar in knapp  Häusern ›intra muros‹ wohnten84, Angaben, 
die in etwa auch für die Zeit vor der großen Pest /–/ gelten dürften85.  

 
80 XHAYET, Réseaux (), S. . 
81  BALAU, Sources (). – Als wichtiger Text zu ergänzen ist die ›Chronique du règne de Jean 

de Horne‹ in: Chronique Liégeoises, Tl.  (), S. – (insbes. die quellenkundliche Ein-
leitung S. –), zu dieser Chronik auch HARSIN, Principauté, Tl.  (), S. –. – Für 
Maastricht kann ergänzt werden Chronijk van Maastricht (). Für das . Jh. siehe noch 
HANSAY, Munters (). Zur niederländischen Chronistik allgemein jüngst CLAASSENS, Chro-
nistik (). 

82  Methodische Überlegungen zur städtischen und bischöflichen Chronistik sind zu finden bei 
SCHMIDT, Städtechroniken (); STACKMANN, Stadt (); JOHANEK, Gedächtnis (). 
Chroniken als Form der Zeitgeschichtsschreibung: ERNST, Zeitgeschehen () (spricht von 
Gegenwartschronistik, zum Mittelalter S. –); MORAW, Gegenwartschronistik (); 
PLESSOW, Geschichte () (zu Münster); SCHULMEYER-AHL, Anfang (). Allgemein zu 
Chroniken: Handbuch Chroniken (). – Zum methodischen Umgang mit erzählenden Quel-
len siehe auch GOETZ, Vorstellungsgeschichte (), und DERS., Deutungsmuster (). 

83  Siehe Anm. . 
84  LEJEUNE, Liège (), S. f. (mit weiteren methodischen Überlegungen), nennt genau  Häu-

ser, davon   innerhalb der Stadtmauern. Ebd., S. , noch der Hinweis, dass die Zunft der 
Steinkohlen-Bergarbeiter  etwa   Mitglieder hatte. Siehe auch DEMOULIN, KUPPER, 
Histoire (), S. . – In der frühen Neuzeit erlebte Lüttich ein wirtschaftliches Wachstum, 
das sich in einer deutlichen Bevölkerungszuname niederschlug:  hatte Lüttich etwas über 
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Ausgewählte Unruhen 

Das Auftreten Henri de Dinants – 

Eine prinzipielle Gegnerschaft zwischen Stadt einerseits und Fürstbischof andererseits ent-
stand, so Vercauteren, erst im . Jahrhundert86. Vorher verliefen die Konfliktlinien zwi-
schen den städtischen Führungsgruppen, dem Domkapitel und den entstehenden Zünften, 
wobei die Fürstbischöfe lediglich ein am Rande stehender Machtfaktor waren.  

Am Anfang der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung Lüttichs stand im ./. Jahr-
hundert ein aus  Schöffen bestehende Schöffenkollegium, das einen Maïeur als Vorsit-
zenden hatte87. Bei diesem Kollegium handelte es sich jedoch nicht um ein städtisches, 
sondern um ein vom Fürstbischof eingesetztes Gremium, bei dem der Bischof vermutlich 
auf die bedeutenderen, reicheren Grundbesitzer in der Stadt zurückgriff. Es hatte eine all-
gemeine Zuständigkeit für alle Bewohner der »franchise urbaine« mit Ausnahme der Geist-
lichkeit und den laikalen Angehörigen geistlicher Institutionen88. Seit dem ausgehenden 
. Jahrhundert gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen dem Schöffenkollegium 
und dem Domkapitel St. Lambert um Kompetenzfragen und um einzelne Grundstücke, 
die bis ins späte . Jahrhundert anhielten89. Zu einer Änderung kam es gegen Ende des 
. Jahrhunderts: Zwischen  und  erhielten die Schöffen das Recht, sich Beisitzer 
hinzuzuwählen (genannt »jurés«, das Gremium »conseil des jurés«,  werden  Bei-
sitzer festgelegt), die von der Bürgerversammlung aus dem Kreis der vermögenden Bürger 
genommen wurden. Von den zwölf Jurés wählten die Schöffen zwei aus, die als Meister 
dem Schöffenkollegium vorstanden90. Wohl auch gegen Ende des . Jahrhunderts wurden 
in einer undatierten Urkunde Bischof Alberts von Löwen (eventuell auch Bischof Alberts 
von Cuyk) die althergebrachten städtischen Freiheiten bestätigt, unter anderem die persön-
liche Freiheit der Stadtbürger, den Schutz des Hausfriedens und der Güter festlegend91. 
 

  Einwohner,  etwas über  , was in etwa bis zum Ende des Alten Reichs konstant 
blieb, so DEMOULIN, KUPPER, Histoire (), S. . 

85  Über die Auswirkungen der Pestwelle in Lüttich gibt es keine Quellen, so KURTH, Cité, Tl.  
(), S. . Nach RENARDY, Témoin (), S.  mit Anm. , ließ die große europäische 
Pestwelle / Lüttich aus, was zu dem Befund passt, dass Inner-Flandern, Hennegau und 
Brabant ebenfalls nur in geringem Maße von dieser Pestwelle betroffen waren (anders als die 
Hafenstädte an der flämischen Küste), so THOEN, DEVOS, Pest (), S.  f.; zudem gab es nach 
STENGERS, Juifs (), S.  f. und –, keine Judenverfolgung oder Geißlerbewegung in 
Lüttich. Siehe dagegen aber HÉLIN, Recherches (), S.  (Tabelle mit Hinweisen auf chro-
nikalische Überlieferung). 

86  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
87  Zu den Schöffen im Spätmittelalter siehe allgemein BORMAN, Echevins, Tl.  (); LEJEUNE, 

Liège et son Pays (), S. –, bes.  f.; XHAYET, Réseaux (), S. –; jüngst MA-
QUET, TOUSSAINT, Justice (), insbesondere zur Herleitung aus der früh- und hochmittel-
alterlichen Gerichtsbarkeit, zur »franchise urbaine« S.  (mit Diskussion über deren Umfang). 

88  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
89  Ebd., S.  f. 
90  Ebd., S. ; TOUSSAINT, Conseil (), S. , als institutionalisiertes Gremium, als Rat, wer-

den die Jurés das erste Mal  erwähnt. 
91  Ebd., S.  f. 
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Die Bischöfe förderten die Bürgerschaft, die Jurés, die die städtischen Statuten erließen, 
wie auch das Schöffenkollegium, das die bischöflichen Rechte wahrte und sich mit dem 
Bischof ins Benehmen setzte, um gemeinsam gegen das Domkapitel vorzugehen92. Dass 
die Beziehungen zwischen Bürgerschaft und den Bischöfen zu dieser Zeit eng waren, er-
hellt weiter aus dem Umstand, dass einige städtische Familien in die bischöfliche Ministe-
rialität aufgenommen wurden, so die de Pré, de Pont und de la Tour93. Mit Blick auf die 
im Laufe des . Jahrhunderts genauer zu fassende Führungsschicht der Stadt spricht Fer-
nand Vercauteren von einer »aristocratie bourgeoise des villes«94, die sich im Falle Lüt-
tichs aus den Familien der Ministerialität, der Schöffen und der Fernhändler zusammen-
setzt95. Bürgermeister erscheinen im Laufe des . Jahrhunderts, erst ab etwa  sind 
sie regelmäßig erwähnt. Zunächst wurden sie von den Schöffen eingesetzt,  durften die 
Zünfte einen von zweien bestimmen. Genauere Regularien wurden erst nach der Unter-
werfung der Stadt nach / durch Fürstbischof Adolf von der Mark erlassen (unter an-
derem die Festsetzung des . Juli, des Tages des Hl. Jakob, als Wahltag)96. 

Besondere Aufmerksamkeit der Forschung erfuhr das kurzfristige Auftreten des Henri 
de Dinant als Bürgermeister in den Jahren –97. An ihm entzündete sich eine wis-
senschaftliche Kontroverse zwischen Godefroid Kurth als Mediävist und ausgewiesenem 
Kenner der Lütticher Geschichte und seinem akademischen Schüler Henri Pirenne, dem 
Nestor der belgischen Nationalgeschichte und einem der führenden Sozial- und Wirtschafts-
historiker seiner Zeit98. Strittig zwischen ihnen war, ob das Auftreten Henri de Dinants 
als Vorläufer einer demokratischen Bewegung einzuschätzen sei, so Pirenne99, oder als 
Versuch wirtschaftlich aufstrebender Teile der Führungsschicht, an der Stadtherrschaft 

 
92  Ebd., S. . 
93  Ebd., S. . 
94  Ebd., S. . 
95  Ebd., S. . 
96  TOUSSAINT, Bourgmestres (), S. ,  f. 
97  KURTH, Recherches (); DERS., Note () (betrifft familiäre Herkunft); PIRENNE, Con-

dition (); KURTH, Henri de Dinant () (S. – französische Übersetzung der für 
Kurth wichtigsten Quelle, der Chronik des Jean de Hocsem); DERS., Cité, Tl.  (), S. –
; KUPPER . 

98  Henri Pirenne hatte sein Studium zunächst der Philosophie  an der Lütticher Universität be-
gonnen und wurde von Godefroid Kurth für die Geschichtswissenschaft gewonnen.  wurde 
er bei Kurth mit einer Arbeit über die Verfassungsgeschichte Dinants promoviert, – 
war er Dozent an der Lütticher Universität, ehe er nach Gent an die dortige Universität wech-
selte, wo er bis  verblieb. Hierzu siehe HALKIN, Henri Pirenne à Liège () (ohne auf den 
Dissens zwischen beiden einzugehen). – Zum Nachleben der Pirenneschen Thesen siehe die 
Beiträge in: La fortune historiographique (), zur spätmittelalterlichen Stadtgeschichte PRE-
VENIER, Pirenne (). – Pirenne benutzte allerdings einen allgemeinen, erweiterten Begriff 
von Demokratie und meinte nicht die moderne repräsentative Demokratie, so ebd., S. . Die 
jüngere Forschung meidet hingegen den Demokratie-Begriff, stattdessen hebt sie das Streben 
um das ›Bonum commune‹ hervor, das gegen Ende des . Jh.s als legitimierendes Argument 
in den Beschwerdeschriften der Kleinen erscheint (ebd., S.  f.). 

99  Neben PIRENNE, Condition (), siehe auch DERS., ›Henri de Dinant‹ (/), und DERS., 
›Henri de Gueldre‹ (/).  
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beteiligt zu werden, so Kurth100. Das einzige, worauf beide sich einigen konnten, war die 
soziale Herkunft Henri de Dinants aus dem Lütticher Stadtadel101. Fernand Vercauteren 
schloss sich, obwohl akademischer Schüler Henri Pirennes102, in seiner Darstellung weit-
gehend Godefroid Kurth an103. Es ging, so Vercauteren, weniger um eine demokratische 
Bewegung als vielmehr um die Kommunebildung, bei der als neues Element des Verfas-
sungslebens die Gemeinde- bzw. Bürgerversammlung entstand. 

Problematisch für die Forschung ist, dass es keine ereignisnahen Darstellungen gibt. 
Stattdessen hing die ältere Forschung für ihr Bild Henri de Dinants von der parteilichen 
Schilderung des Chronisten Jean de Hocsem ab. Auch wenn sie aus späterer Zeit (–
) stammt, hat die kritische Forschung des späten . Jahrhunderts ihr doch einen ho-
hen Quellenwert eingeräumt, wobei für die Urteilsbildung des Chronisten dessen soziale 
und politische Grundhaltung zu berücksichtigen ist104.  

Eine Änderung erfuhr die Wertschätzung Hocsems seitens Godefroid Kurths durch 
eine Beobachtung Jean Lejeunes, der  zeigte, dass Jean de Hocsem für die Geschichte 
des . Jahrhunderts zwar auf einer Darstellung der Herrschaft des Elekten Heinrich von 
Geldern beruht, die noch zu Lebzeiten des Elekten von einem Anonymus geschrieben 
worden war, jedoch inhaltlich verdreht und verfälschend wieder gegeben wurde, wohin-
gegen die ebenfalls anonyme ›Chronik von ‹ (sie trägt ihre Bezeichnung nach dem 
Endjahr der berichteten Zeit) inhaltlich näher an dieser Erzählung bleibt, deswegen näher 
an dem zu erforschenden Problem liegt und folglich den Vorzug verdient105. Extreme 

 
100  Insbesondere KURTH, Recherches (). 
101  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
102  Zusammen mit Jacques Pirenne, dem Sohn Henri Pirennes, beförderte Fernand Vercauteren 

Henri Pirennes provokantes Buch ›Mahomet et Charlemagne‹ nach dessen Tod  zum Druck, 
so das Vorwort von Jacques Pirenne in: PIRENNE, Mahomet et Charlemagne (). 

103  So in der Zusammenfassung VERCAUTEREN, Luttes (), S. –, .  
104  VERCAUTEREN, Luttes (), S. –. Zu Hocsem siehe ferner BALAU, Sources (), S. –

 (Abfassungszeitraum der Chronik S. –, hohen Quellenwert attestierend, so S. ), 
sowie die Einleitung zur Edition Jean de Hocsem, Chronique (), S. IX–LXXV (Abfassungs-
zeitraum der Chronik S. XXXVII–XXXIX, hoher Quellenwert wegen der genauen Zeitangaben 
S. LIV f. [allerdings mit Belegen aus der Abfassungszeit, Fehler hingegen im . Jh.]); XHAYET, 
Réseaux (), S.  f.; RENARDY, Maîtres, Tl.  (), S. –, Nr. . Zur Bewertung 
der Darstellung Hocsems, eines studierten Juristen und Kirchenrechtlers, ist nach VERCAUTE-
REN zu beachten, dass sich in seinem Text auch Überlegungen zur Herrschaftsethik und zur 
Politik finden, die auf Aristoteles’ Politik und Nicomachischer Ethik beruhen (Jean de Hocsem, 
Chronique [], S. –), zumal die Darstellung nach den Erfahrungen des Kriegs zwischen 
Bischof Adolf von der Mark und der Stadt Lüttich verfasst wurde, an dem Jean de Hocsem als 
einer der führenden Diplomaten des Bischofs direkt beteiligt war. 

105  So LEJEUNE, Chronique (). KUPPER, Notes (), hebt S.  f. die Abhängigkeit Kurths 
von Hocsem hervor. LEJEUNE, Chronique (), S.  f., schreibt die Erzählung dem Magister 
Elbert, Schulmeister von St. Lambert, zu, dessen Text zwischen  und  von einem ande-
ren Kanoniker redigiert wurde und in dieser Form Eingang fand in die etwa  entstandene 
Erzählung eines anonymen Geistlichen, die wiederum Vorlage war für die ›Chronik von ‹, 
aber auch für Hocsem, der ein geschöntes Bild des Elekten zeichnet (S. ). Die ältere Forschung 
hat diesen Umstand zwar bemerkt, aber anders gewertet. Bereits KURTH, Henri de Dinant (), 
S. , , weist darauf hin, dass Jean de Hocsem auf einem anonymen Lobgedicht auf den 
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Distanz zu Henri de Dinant ist jedoch auch der ›Chronik von ‹ anzumerken, wenn 
sie über seine Wahl zum Bürgermeister festhält: 

[…] scabini […] elegerunt in civitate ydolum quemdam, Henricum de Dyonanto 
nomine, quem magistrum super populum constituerunt ut eum compellat libertatem 
servare urbis, [und die Schöffen] cohercentes ipsum Henricum jurare eamdem liber-
tatem firmiter tenere et defendere populum contra eorum electum et alios eciam quos-
cumque […]106 – »die Schöffen wählten in der Stadt ein gewisses [Götzen-]Bild 
namens Henri de Dinant, welchen sie als Meister über das Volk einsetzten, da-
mit dieser es dazu bringe, der Freiheit der Stadt zu dienen, und die Schöffen zwan-
gen diesen Henri zu schwören, die Rechte [der Stadt] zuverlässig zu beachten und 
das Volk zu verteidigen gegen den Elekten und gegen wen auch immer […]«. 

Faktisch ist über das Auftreten Henri de Dinants und seine Politik wenig bekannt. Sicher 
ist, dass er aus einer der reichen und führenden Familien Lüttichs entstammte, sein Bru-
der Jean war als Geldwechsler tätig107. Ob allerdings Henri de Dinant eher den durch 
Handel reich gewordenen Aufsteigern, die von den Schöffen nicht an der Stadtführung 
beteiligt wurden, oder doch den Geschlechtern der bischöflichen Familia zugehörte, ist 
nicht mit letzter Sicherheit zu entscheiden108.  

Henri de Dinant trat das erste Mal Ende  in das Licht der Überlieferung, als er 
zum Bürgermeister gewählt wurde109. Die Zielrichtung dieses Vorgangs – ob gegen den 
Fürstbischof, gegen die Geistlichkeit allgemein, gegen einen Teil der Schöffen – verbleibt 
im Dunklen. Höchstwahrscheinlich bestimmte man ihn zum Bürgermeister, weil er einen 
großen Rückhalt in der Bürgerschaft genoss, und wohl mit dem Ziel, die städtische Auto-
nomie, wie sie in dem Privileg Bischofs Albert von Cuycks festgelegt worden war, gegen 

 
Elekten Heinrich von Geldern beruht, so auch BALAU, Sources (), S.  (ein Mönch des 
Zisterzienser-Klosters Orval als Autor des Gedichts),  f. mit Anm. . – Siehe ferner die kur-
ze Erwähnung des Gedichts in der Edition der Hocsem-Chronik (Jean de Hocsem, Chronique 
[], S. , Anm. , auch in der Einleitung S. XLII); Chronique liègeoise de  (). Zur 
›Chronik von ‹ siehe neben der Einleitung zur Edition auch BALAU, Sources (), S. –
. Zu Magister Elbert siehe Obituaire (), S.  mit Anm. , und RENARDY, Maîtres, 
Tl.  (), S. , Nr. . 

106  Chronique liègeoise de  (), S. . Zu diesem Satz XHAYET, Réseaux (), S.  mit 
Anm.  und S.  f. »Populus« meint eigentlich Volk, kann im früh- und hochmittelalterlichen 
Latein auch (Kriegs-)Volk, d. h. Adel heißen, so dass hier die von der Stadtregierung zwar aus-
geschlossene, aber reiche Fernhändleroberschicht gemeint ist. – Dieser Satz bzw. die ganze Quelle 
fehlt in dem grundlegenden Aufsatz von KURTH, Recherches (), sowie in der Ergänzung 
DERS., Note (). 

107  VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f., Einschätzung seiner Person S.  f., Bruder Jean S.  (als 
Kreditgeber u. a. für den Abt von St-Truiden). KUPPER, Note (), S.  mit Anm. , nennt 
den Vater Garnier de Dinant (nach Jacques de Hemricourt, Œuvres, Bd.  [], S.  f. [zu ]) 
und weist die Familie de Dinant dem Verband des Domkapitels zu, zum Bruder Jean S.  f. 

108  Zu den neureichen Aufsteigern zählt ihn VERCAUTEREN, Luttes (), S. , zur älteren Fa-
milia des Bischofs KUPPER, Note (), S.  f. 

109  VERCAUTEREN, Luttes (), S. ; KUPPER, Note (), S. . 
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Ansprüche des Stadtherrn zu wahren110. Vercauteren hebt zudem hervor, dass zugleich 
die Bürgerversammlung ein größeres politisches Gewicht erhielt, in dem man am . No-
vember  festhielt, dass hinfort die Bürgermeister von der Gemeindeversammlung und 
nicht von den Jurés gewählt werden und dass die Bürgermeister ihren Eid gegenüber der 
Gemeindeversammlung ablegen sollten111; ob dieses auch schon für Henri de Dinant selbst 
zutraf, ist nicht sicher. 

Dieser Beschluss erklärt sich aus der Vorgeschichte, bei der es zwischen Stadt und 
Stadtherr zu Auseinandersetzungen um die Gerichtsbarkeit gab112:  oder  hatte 
die Stadt das Kirchenasyl gebrochen, als sie einen Schläger aus einer Kirche holte, in wel-
che dieser sich auf der Flucht zurückgezogen hatte. Der Bischof, zu dieser Zeit Elekt Hein-
rich von Geldern (amtierte –)113, exkommunizierte die Stadtführung, d. h. die 
von ihm eingesetzten Schöffen. Beide Seiten trugen daraufhin ihre Beschwerden König 
Wilhelm von Holland vor, der das Vorgehen der Schöffen für unrechtmäßig erklärte. Die 
politische Schwäche des Königs dürfte der Grund für die Schöffen gewesen sein, das könig-
liche Urteil nicht umzusetzen. In dieser Situation war es zu einem weiteren Vorfall gekom-
men, bei dem der Vorsteher des Dorfes Awans, wenige Kilometer von Lüttich entfernt, 
auf dem Markt einen seiner Gegner entdeckte, erschlug und völlig unbehelligt die Stadt 
verließ, was Anlass war für eine allgemeine Entrüstung und erneut den Bischof auf den 
Plan rief, der die Gerichtsverfassung und die Strafrechtspraxis zu ändern beabsichtigte. 
Hierfür lud er zu einer Gemeindeversammlung in den bischöflichen Palast, auf der er das 
Verfahren an sich zog und den Schöffen Untätigkeit unterstellte. Er legitimierte sein Vor-
gehen mit dem Erhalt des allgemeinen Stadtfriedens, »afin que desormai ›le pauvre et le 
riche pussent vivre sur un pied d’égalité à l’intérieur de la cite‹«114, damit in Zukunft »arm 
und reich auf einem Fuß der Gleichheit im Inneren der Stadt leben können«. Interpretiert 
wird dieses von Vercauteren als Anbiederung an die Einwohner, die nicht schöffenamts-
fähig waren. Auf dieser Gemeindeversammlung kam es jedoch zu einem Streit, bei dem 
ein Priester einen der Bürger erschlug, was einen allgemeinen Aufstand entfachte, der den 
Bischof und die Geistlichen zwang, die Stadt zu verlassen115. Es folgten längere Verhand-
lungen, über die nichts weiter bekannt ist, die jedoch damit endeten, dass am . Novem-
ber  zwischen Schöffen und Bischof ein Vertrag geschlossen wurde, der es dem Bi-
schof ermöglichte, wieder in seine Stadt einzuziehen116.  

Nach Vercauteren handelte es sich bei Henri de Dinant um eine zwischen den Schöf-
fen und dem Bischof stehende Figur, die größeren Rückhalt bei der Gemeinde hatte. Ob 

 
110  KUPPER, Note (), S.  f. 
111  VERCAUTEREN, Luttes (), S. , auch S. . 
112  Der gesamte Absatz nach VERCAUTEREN, Luttes (), S. –. 
113  Zu ihm siehe MARCHANDISSE, Fonction (), S. – (mit älterer Literatur). 
114  VERCAUTEREN, Luttes (), S.  (ohne Verweis). Gemeint sein dürfte Jean de Hocsem, Chro-

nique (), S. : […] quod in unam simul dives et pauper possint convivere civitatem […], 
»so dass zugleich reich und arm zusammenleben können in der Stadt«; ebd. Anm. , Verweis 
auf eine ähnliche Formulierung in der ›Chronique liègeoise de ‹ (), S. . 

115  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
116  Ebd., S. . 



342 PARTEIUNGEN ALS FAKTOR RESIDENZSTÄDTISCHER UNRUHEN 

er sich die Haltung des Bischofs, was die Mobilisierung der Kleinen (der »Armen«) und 
die Legitimation durch deren Unterstützung betraf, zu eigen gemacht hatte, kann man 
nur vermuten. Ungefähr drei Generationen später nannte der Chronist Jean de Hocsem 
ihn einen populi demagogus et ductor117, einen »Verführer und (An-)Führer des Volks«. 
Man geht wohl nicht fehl, wenn man Henri de Dinant politische Ambitionen unterstellt, 
zumal er sich bei der Umsetzung der neuen Regeln zur Wahl der Bürgermeister, von de-
nen die Mitglieder der Bürgergemeinde profitierten, höchstwahrscheinlich auf eben diese 
Schicht stützte und eine Politik gegen die oder zumindest gegen einen Teil der Schöffen 
führte. In der Tat mussten die neuen Regeln mit Hilfe des militärischen Aufgebots der 
Stadt gegen die Schöffen durchgesetzt werden, alsbald wurde Henri de Dinant Ende  
zum Bürgermeister gewählt118. 

Zum Bruch mit dem Bischof kam es, als ebenfalls gegen Ende des Jahres  beim 
Elekten das Gesuch des Jean d’Avesnes einging, ihn im Kampf gegen seine Mutter, die 
Gräfin Margarethe von Flandern-Hennegau, zu unterstützen. Der Elekt reichte das Ge-
such an den Bürgermeister Henri de Dinant weiter, doch weigerte sich dieser, die Stadt-
miliz für eine fremde Angelegenheit in Marsch zu setzen, was für den Stadtherrn einen 
Affront darstellte. Überdies forderte König Wilhelm von Holland mit Urkunde vom . Ja-
nuar  die Stadt zur Heeresfolge auf, doch auch dieses blieb unbeachtet119. 

Hiermit war Henri de Dinant der Unterstützung des Stadtherrn verlustig geworden. 
Als Bürgermeister war er nun faktisch weitgehend auf den Konsens der (oder eines mög-
lichst großen Teils der) Führungsschicht sowie auf die Unterstützung der weiteren Bevöl-
kerung angewiesen. Teile der Geistlichkeit, auch und sogar des St. Lambert-Stifts, sind 
dazuzurechnen120. Die Erhebung einer neuerlichen Konsumsteuer (in Lüttich »Fermeté« 
genannt, der Name abgeleitet nach der Einführung dieser Steuer  zur Finanzierung 
des Mauerbaus zur firmitas der Stadt121)  löste erneut Streit in der Stadt aus. Unter 
anderem wurde die Nachricht von der Tötung eines Geistlichen kolportiert, was erneut 
zur Verhängung einer Exkommunikation und zum Auszug weiterer Teile der Geistlich-
keit aus der Stadt nach Namur und zum Rückzug eines Teils der Schöffen aus dem öffent-
lichen Leben führte122; als politische Figur wurde Henri de Dinant weiter isoliert, seine 
Unterstützergruppe reduzierte sich auf nahestehende Schöffen, noch immer auf einzelne 
Kanoniker des Lambert-Stifts, die dem Elekten feindlich gesonnen waren, und auf Teile 
der Mittelschicht(en). In der zweiten Jahreshälfte  kam es zu langandauernden inner-
städtischen Auseinandersetzungen, gleichsam einem Bürgerkrieg, bei dem Henri de Di-
nant sich letztlich gezwungen sah, Hilfe von außen zu holen, woraufhin die Städte Huy 
und Sint-Truiden (frz. Saint-Trond) Kontingente entsandten. Beigelegt wurden die Aus-
einandersetzungen mit einem von einem päpstlichen Legaten ausgehandelten Abkommen, 
 
117  Jean de Hocsem, Chronique (), S. ; KURTH, Recherches (), S. ; XHAYET, Réseaux 

(), S. . 
118  VERCAUTEREN, Luttes (), S. ; KUPPER, Note (), S. . 
119  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . Druck: Cartulaire Saint-Lambert, Bd.  (), Nr. . 
120  VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f. 
121  Ebd., S.  f.; DENOËL, Cour (). 
122  VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
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das am . Dezember  geschlossen wurde und vorsah, dass Henri de Dinant Bürger-
meister blieb, die Stadt dem Stadtherrn aber eine Strafsumme zu zahlen hatte123. 

Dieser Friedensschluss beruhigte die Lage keineswegs, der Kampf um die Besteuerung 
zog sich bis weit in das Jahr  hinein. Eine von Henri de Dinant als Ersatz angedachte 
Besteuerung der Schöffen brachte ihn um den letzten Rückhalt in dieser Bevölkerungs-
gruppe (die letzten Schöffenfamilien verließen nun die Stadt) und zwang ihn zu einem 
mittlerweile so gut wie ausschließlichen Rückhalt bei den Bevölkerungskreisen, die bis-
her von der Teilhabe an der Macht ausgeschlossen gewesen waren124. Jetzt griff die Stadt 
Dinant zugunsten Henri de Dinants ein, weswegen der Elekt sich militärischen Beistand 
beim Herzog von Brabant sowie bei den Grafen von Loon, Geldern und Jülich erbat. 
Mit deren Hilfe konnte er die Stadt Lüttich von ihrem Umland abtrennen, ohne sie selbst 
anzugreifen. In dieser Bedrohungslage schritt man in der Stadt dazu, die Wohntürme der 
Schöffenfamilien Saint-Martin125 – scharfen Gegnern Henri de Dinants – abzureißen und 
aus den so gewonnenen Steinen ein neues Haus für Henri de Dinant zu errichten. Dieses 
wurde als Hausfriedensbruch gewertet, was dem Elekt bei einem mit den Schöffen abgehal-
tenen Gerichtstag in Vottem, einem Dorf bei Lüttich, die Grundlage für einen politischen 
Prozess bot, der, wenig verwunderlich, mit einer Verurteilung des Bürgermeisters endete126. 

Dieses führte zu einer weiteren Erosion seiner Machtbasis. Verschärfend kam hinzu, 
dass es  eine Missernte gab, die in der Stadt zu einem Stimmungsumschwung führte. 
Gegen den Willen des Bürgermeisters schlossen Vertreter der Bürgerschaft im Oktober 
im Dorf Bierset (neun Kilometer westlich Lüttichs) einen Frieden mit dem Elekten und 
den Schöffen, mit dem die bzw. ein Großteil der Bürgerschaft die Herrschaft des Elekten 
anerkannte, zudem eine hohe Strafsumme zu zahlen versprach, Geiseln zur Absicherung 
des Vertrags stellte und dem Stadtherrn die Aufsicht über das St. Walburga-Tor unter-
stellte. Henri de Dinant genoss keinerlei Rückhalt mehr in der Stadt bzw. in der Bürger-
schaft und sah sich gezwungen, die Stadt zu verlassen127. 

Zur Beruhigung trug dieses nicht bei. Die Teile der Geistlichkeit, die Henri de Dinant 
bis zum Schluss zur Seite standen, wurden nun kirchenrechtlich verfolgt, und weiter war 
die Geistlichkeit mit der Verteilung der Lasten zur Begleichung der Strafsumme nicht ein-
verstanden. Von ihrer Seite aus gab es heftigen Widerstand gegen den Vertrag von Bierset, 
was den Elekten im Frühjahr  veranlasste, den Steuerschlüssel für die Strafsumme zu 
ihren Gunsten zu verändern, was wiederum die Kaufleute in Aufruhr versetzte, woraufhin 
die Parteigänger Henri de Dinants wieder aktiv wurden. Nach einem halben Jahr konnte 
dieser am . März  wieder in die Stadt einziehen, was jedoch zu einer weiteren Eska-
lation der Lage führte. Seine Gegner formierten sich im Stadtteil Outre-Meuse (auf der 
rechten Maasseite). Aber noch vor einem konzentrierten Gegenschlag verließ Henri be-
reits nach vier Tagen die Stadt und ließ sich in Namur nieder, wo ihm jedoch im April 

 
123  Ebd., S. . 
124  Ebd., S. –. 
125  Ebd., S. ; KUPPER, Note (), S. , . 
126  VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f. 
127  Ebd., S. . 
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 nachgestellt wurde, weswegen er alsbald weiter nach Valenciennes an den Hof der 
Gräfin Margaretha von Flandern-Hennegau zog, von Namur etwa vier, von Lüttich aus 
sechs Tagesreisen weiter westlich128. 

Über ihn gibt es keine weiteren Nachrichten bis auf die, dass er  verstarb und 
dass am . Februar diesen Jahres sein Sohn Jean sich in der Stadt Lüttich niederlassen 
konnte129.  

Festzuhalten bleibt, dass die Auseinandersetzungen nicht von vornherein in dieser 
Form geplant waren und dass die leicht zu bewerkstelligende zwischenstädtische Unter-
stützung (die Entfernungen zwischen Dinant und Huy einerseits und Lüttich andererseits 
konnten innerhalb von ein oder zwei Tagen überwunden werden) dazu führten, dass inner-
städtische Auseinandersetzungen sich sehr schnell in landesweite Unruhen ausweiten konn-
ten. Bemerkenswert ist auch der Bezug Henri de Dinants zum Hof der Gräfin von Flandern-
Hennegau, der es angeraten erscheinen lässt, ihn zu der Gruppe der Fernhändler zu rechnen, 
die im Handel Lüttichs mit Flandern bedeutend war.  

Unklar ist bis heute, wie Henri de Dinant zu bewerten ist. Bezeichnungen wie »De-
magoge« oder »Demokrat«, wie sie Kurth und Pirenne im späten . Jahrhundert benutz-
ten, stellen Modernisierungen und Be- bzw. Verurteilungen dar, weswegen die jüngere 
Forschung vorsichtiger von »maitre« (in Anlehnung an ›Bürgermeister‹, ein Amt, das 
Henri de Dinant tatsächlich ausübte) oder »tribun« (wegen der Unterstützung bei der 
breiteren Bürgerschaft) spricht130. Das Problem der genauen Benennung und Wertung 
spricht auch aus der Bezeichnung ydolum (eigentlich Bild, im Mittellatein deutlich abwer-
tend heidnisches Götzenbild meinend), das ihm in der ›Chronik von ‹ beigelegt wor-
den ist: Dieses sei – und hier ist die Quelle wohl genau zu lesen – »über das Volk« (super 
populum) eingesetzt worden131 (und eben nicht aus dem bzw. vom Volk gewählt).  

Bereits  wertete Eugène Polain die Unruhen zu Mitte des . Jahrhunderts als 
Ausdruck einer Parteiung innerhalb der Schöffen, die zu einer institutionalisierten Teil-
habe der Bürger am politischen System in Lüttich führte132. An diesem Bild hält auch die 
jüngere Forschung fest133, wobei nun neben den Schöffen auch die Geistlichkeit, der Fürst-
bischof, zudem die weitere Oberschicht und die Adelsfamilien des Landes als handelnde 
Gruppen bzw. Personen hinzukommen, die sich um Rückhalt bei der weiteren Bevölke-
rung bemühten und auf diese Weise zur Institutionalisierung der Gemeinde beitrugen. 
Eventuell empfiehlt es sich daher, Henri de Dinant als kurzfristig auftretenden Stadttyran-
nen zu klassifizieren134, der in einer besonderen Situation zum Bürgermeister gewählt 

 
128  Ebd., S. . 
129  Ebd., S. . 
130  Ebd., passim, z.B. S. ; KUPPER, Note (), passim, z.B. S. . 
131  Siehe oben S.  mit Anm. . – Nach XHAYET, Réseaux (), S.  f., ist die Verwendung 

dieses Worts einzigartig (»unique«) in der chronikalischen Überlieferung. 
132  POLAIN, Vie (), S.  f. 
133  VERCAUTEREN, Luttes (), S. ; KUPPER, Note (), S. . 
134  Vgl. als ein Beispiel für diesen Typ das Auftreten Jacob van Arteveldes in Gent und ganz Flan-

dern –, der, von seiner Herkunft wohl Großhändler, von den Webern unterstützt  
als »hoofdmann« eingesetzt wurde und bei seiner Politik anfangs Rücksicht auf die »kleinen 
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worden war, dessen Machtbasis sich in der Folge aber rasch reduzierte, so dass er mit einer 
nur anfangs großen, dann recht schnell kleiner werdenden Unterstützergruppe faktisch 
als Ein-Herrscher agieren musste. Bevor ihm ein politischer Prozess bereitet werden konn-
te, floh er aus der Stadt und begab sich ins Exil. 

Krieg gegen Fürstbischof Adolf von der Mark – 

Besondere Ausmaße, auch für Lütticher Verhältnisse, erreichte der Streit, der in den Jah-
ren  bis  zwischen der Stadt Lüttich und dem Fürstbischof Adolf von der Mark 
herrschte. Gab es mit dem »Mal Saint Martin« von  ein Massaker innerhalb der Stadt 
mit ungefähr  Toten, so führten die neuerlichen Auseinandersetzungen zu größeren 
militärischen Auseinandersetzungen, nämlich zur Schlacht von den Hügeln bei Erbonne 
und der gleich darauffolgenden Schlacht von Waremme im Mai/Juni . Beide gingen 
für die Stadt verloren, was eine Schwächung ihrer Position bedeutete: Auf stadtherrliches 
Geheiß verloren die Zünfte  ihre innerstädtische Machtstellung. Doch das war zu Be-
ginn nicht abzusehen.  

Zu erklären ist die Eskalation der Auseinandersetzung dadurch, dass sich zwei unge-
fähr gleich große Machtblöcke gegenüberstanden. Auf der einen Seite befanden sich die 
Stadt Lüttich mit dem kleineren Teil der Geistlichkeit, der Haspengauer Adelsgruppe der 
Awans und den Städten Tongern, Sint-Truiden und Fosses, auf der anderen der Fürst-
bischof mit dem größeren Teil der Geistlichkeit, der Stadt Huy und den Waroux, den Fein-
den der Awans im Haspengau. Hinzu kamen weitere Verbündete. So hatte sich die Stadt 
Lüttich  mit dem Dorf Florennes und seinem Herrn Mathieu de Lorraine zusammen-
geschlossen135, der Bischof hingegen  mit Graf Arnold von Looz136. 

Die Auseinandersetzungen gehören in den Rahmen der landständischen Entwicklung, 
betrafen aber auch das Verhältnis des Stadtherrn zu seiner Kathedral- und Residenzstadt und 
hatten Auswirkungen auf die innerstädtischen Machtverhältnisse. Für Geneviève Xhayet 
sind die Vorgänge ein Beispiel dafür, dass die Entwicklung »une guerre privée à un débat 
politique, autour du pouvoir épiscopal«137 führen kann; Ausgangspunkt dafür war die sich 
zu einer größeren Angelegenheit auswachsende Fehde zwischen den beiden Haspengauer 
Adelsfamilien der Awans und Waroux, deren Anfang in den er Jahren zu suchen ist 
und die sich bis  erstreckte138. Dass der Streit landesweite Ausmaße angenommen 
hatte, macht einer der Friedensverträge deutlich, der Friede von Flône von , in dem zur 
unterlegenen Seite auch  Landgemeinden gerechnet werden, die eine Strafsumme zu 

 
Zünfte« und die Walker nahm, jedoch zunehmend selbstherrlich regierte und sich ab  nur 
noch dank einer Leibwache halten konnte, bis er  von innerstädtischen Gegnern erschlagen 
wurde, siehe NICHOLAS, ›Artevelde‹ (), und DERS., The van Arteveldes (). – Spätere 
Beispiele aus Deutschland bei BOOCKMANN, Stadttyrannen ().  

135  XHAYET, Réseaux (), S. . Ebd., S.  f., eine Tabelle mit weiteren Städtebünden aus der 
Herrschaftszeit Adolfs von der Mark. 

136  Ebd., S. , Anm. . 
137  Ebd., S. . 
138  Hierzu siehe MASSON, Guerre, Tl. – (). 
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entrichten hatten139. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass auch die Führungsschicht 
der Stadt Lüttich geteilt war in Anhänger der Awans und Waroux. Am meisten monieren 
die geistlichen Verfasser der Chroniken, die heute noch als wichtigste Quellen neben eini-
gen Urkunden geistlicher Herrschaftsträger zur Verfügung stehen, dass es zu einem Schis-
ma innerhalb der Geistlichkeit gekommen war: Etwa ein Drittel des Domkapitels unter-
stützte die Stadt statt den Bischof. 

Die Konfliktlinien verliefen folglich nicht zwischen Stadt und Stadtherrn als geschlos-
senen, einander gegenüber stehenden Blöcken, sondern zwischen profürstlichen und anti-
fürstlichen Gruppierungen der Herrschaftsträger im Bistum Lüttich. Dieses erklärt sich 
aus den Anfangsgründen des Streits, die aus der Auslegung des  geschlossenen »Frie-
dens von Fexhe« herrühren. 

Als Nachfolger von Theobald von Bar (frz. Thiébaut de Bar) war ab  Adolf von 
der Mark (frz. Adolph de la Marck) Fürstbischof von Lüttich140. Er war der zweitgebo-
rene Sohn Graf Eberhards I. von der Mark und als solcher für eine geistliche Laufbahn 
vorgesehen. Pfründen erwarb er in Münster, Köln und Worms.  begann er ein Stu-
dium an der Universität Orléans. Im selben Jahr ließ er sich vom französischen König dem 
Papst als Kandidat für den Lütticher Bischofssitz anempfehlen, um dessen Besetzung es 
nach dem Tod des Vorgängers zu einem Tauziehen zwischen dem Domkapitel einerseits 
und dem landsässigen Adel und der städtischen Oberschicht andererseits gekommen war. 
Tatsächlich folgte Papst Clemens V. dem königlichen Ersuchen und ernannte am . April 
 Adolf von der Mark zum Bischof und setzte ihn zudem als weltlichen Landesherrn 
über das Hochstift ein; die Weihen zum Diakon und zum Priester mussten nachgeholt 
werden, ehe am . Juni des Jahres die Weihe zum Bischof erfolgen konnte. Erst Ende des 
Jahres, am . Dezember, traf er persönlich in Lüttich ein, wo er alsbald mit einer Politik 
zur Stärkung seiner machtpolitischen Stellung auf Kosten der untergeordneten Herrschafts-
träger begann141. Diese, auch mit Hilfe militärischer Aktionen unterstützten Bestrebungen 
(gegen die Waroux, die Städte Huy, Dinant und Fosse, sodann gegen die Awans) führten 
zu einem Bruch mit den Städten und den Adligen des Landes, welche ihn bereits nach 
kurzer Zeit  ins Exil nach Brabant drängten. Im Frieden von Fexhe  musste er 

 
139  XHAYET, Réseaux (), S. . 
140  Zu ihm siehe allgemein LE ROY, ›Marck‹ (/); MINKE, ›Mark‹ (); BASTIN, Politique 

() (S. – zu den frühen Jahren –); KURTH, Cité, Tl.  (), S. – (allgemein 
weltlich-militärische Prägung des Agierens),  (Parteigänger des französischen Königs und 
Empfänger einer Pension); MARCHANDISSE, Fonction (), S. – (Herrschaftsantritt), 
– (Amtsträger und Unterstützer). Andere Gewichtung der ersten Jahre bei VERCAUTE-
REN, Luttes (), S.  f.; JORIS, Ville (), S. –. – Mit der Bestimmung Adolfs von 
der Mark ging ein Wechsel der politischen Ausrichtung des Bistums einher. Im . Jh. waren die 
Bischöfe vom Papst bestimmt und eingesetzt worden, um eine Politik zugunsten des Reichs 
und gegen Aspirationen der französischen Könige zu vertreten, Adolf von der Mark stand auf 
Seiten des französischen Königs (XHAYET, Réseaux [], S. , Anm. ). – Zur weltlichen 
Herrschaft auch MASSON, Guerre, Tl.  (), S. –. 

141  Adolf fungierte neben seinem geistlichen Amt als weltlicher Herr und unterhielt als solcher einen 
Hof, siehe XHAYET, Réseaux (), S. , Anm.  (Amtsträger),  mit Anm.  (Livrée); 
weitere Beobachtungen hierzu weiter unten Anm. . 
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hinnehmen, dass seine weltliche Macht, konkret seine Befugnisse in der Rechtsprechung, 
stark eingeschränkt wurden. Rechtliche Bestimmungen konnten hinfort nur mit Zustim-
mung des Domkapitels, des Adels und den Städten gefunden werden, ein wichtiger Schritt 
bei der Herausbildung der Landstände142.  

Da sich sowohl der Fürstbischof als auch seine Amtsträger je länger desto weniger an 
den Frieden von Fexhe hielten, wurde er von den Ständen mit Beschluss vom . August 
 – noch im Februar  hatte Bischof Adolf eine Ordnung über die Gewerke der 
Tuchherstellung in Lüttich erlassen, welche von der Stadt anerkannt worden war143 – 
von der Ausübung der Rechtsprechung ausgeschlossen, wie es der Frieden von Fexhe auch 
vorgesehen hatte. Dieses rief den Widerstand des Fürstbischofs hervor, der am . Februar 
 ein Interdikt über die Stadt Lüttich verhängte und die Bürgermeister und Ratsmit-
glieder exkommunizierte144. 

Hierüber wiederum beschwerte sich die Stadt, die das Interdikt nicht umsetzte, beim 
Papst, der daraufhin am . Juni  den Abt des bei Reims gelegenen Kloster Saint-Nicaise, 
zugleich Dekan und Offizial der Reimser Metropolitankirche, als Vermittler einsetzte mit 
der Auflage, innerhalb von vier Monaten den Streit beizulegen. Die Stadt übte daneben 
Druck auf das Domkapitel aus, sich der Beschwerde beim Papst anzuschließen, was zu ei-
ner Spaltung des Kapitels führte. Etwa ein Drittel der Kanoniker war bereit, sich auf die 
Seite der Stadt zu stellen, der größere Teil schloss sich jedoch dem Bischof an und verließ 
die Stadt, so auch der Chronist Jean de Hocsem, der sich wie die anderen Kanoniker nach 
Huy begab145 (wo der Bischof sich seit Dezember  aufhielt und noch weiter bis zu 
seinem Einzug in Lüttich  aufhalten sollte146). Andere Geistliche, die in Lüttich blie-
 
142  KURTH, Cité, Tl.  (), S. –; VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
143  ROPL, Tl.  (), S.  f.; HANSOTTE, Naissance (), S. . 
144  KURTH, Cité, Tl.  (), S. –, , mit Angabe der Gründe: Die Stadt bemächtige sich der 

Gemeingüter (Wälle, Gräben, Brücken), erlasse eigenmächtig Statuten, maße sich den Unterhalt 
eines Gefängnisses an und inhaftiere sogar Geistliche, während sie zugleich Straftäter aus dem 
bischöflichen Gefängnis befreie und beabsichtige, ein Strafgericht zu unterhalten, sie wolle das 
Hospiz Saint-Christophe unter ihre Aufsicht bringen und sie entnehme die Geldwechsler der Zu-
ständigkeit des Propsts des St. Lambert-Stifts. Siehe auch VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f.; 
XHAYET, Réseaux (), S. f.,  (mit weiteren Beispielen für die Verhängung von Inter-
dikten in der Lütticher Geschichte). 

145  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; Drittel der Kanoniker: KURTH, Cité, Tl.  (), 
S.  f.; VERCAUTEREN, Luttes (), S. ; XHAYET, Réseaux (), S.  (familiäre Bin-
dung der in Lüttich verbliebenen Geistlichen an die Awans),  mit Anm.  f. (prostädtische 
Geistlichkeit),  (ausgewählte Mitglieder des St. Lambert-Kapitels auf Seiten des Bischofs), 
 (genauere Verteilung der geistlichen Institutionen im Schisma),  mit Anm.  (Parteiung 
teilte Adelsfamilien: Der Bruder Graf Ludwigs IV. von Looz, eines Verbündeten Bischof Adolfs, 
Jakob von Looz war Domherr von St. Lambert und Propst der Kollegiatskirche Saint-Denis 
und stand auf Seiten der Stadt Lüttich). Bei XHAYET, Réseaux (), S. , Beobachtungen 
Hocsems zur personellen Spaltung des Domkapitels. 

146  Datum des Auszugs aus Lüttich: TOUSSAINT, Tribunal (), S. . Siehe auch MARCHAN-
DISSE, Fonction (), S.  mit Anm.  (Huy-Aufenthalte des Bischofs ), allgemein zu 
Huy, wo im Hochmittelalter ein Palatium errichtet wurde, als Aufenthaltsort S. ; DERS., 
Rupture (), S.  mit Anm.  (Bündnis zwischen dem Bischof und Huy seit ); JORIS, 
Ville (), S.  (summarisch Huy als Rückzugsort der Fürstbischöfe). – Seit der Mitte des 
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ben, aber aus Gehorsam dem Bischof gegenüber sich weigerten, Sakramente zu spenden, 
wurden aus der Stadt vertrieben, ihre Stellen wurden neu besetzt mit Priestern, die der 
Stadt genehm waren147. Als Gewalttätigkeit ist die Plünderung des Hauses des Rektors 
des Hospizes Saint-Christophe zu erwähnen148. 

In dieser Situation kam es im Rahmen der weite Teile des Lütticher Lands erfassenden 
Kämpfe zwischen den Adels-Faktionen der Waroux und Awans149 am . August  
zur »Schlacht von Dommartin«150, bei der die Awans gewannen. Die mehrheitlich von 
den Awans geprägte Stadt Lüttich151, die selbst an diesem Kampf nicht teilgenommen 
hatte, stellte die Awans unter ihren Schutz, um sie vor einer befürchteten Bestrafung durch 
den Bischof zu schützen, der einige seiner auf Seiten der Waroux kämpfenden Vertrauten 
verloren hatte152. In der Folge sollte sich die Adels-Faktion zu einem das Land spaltenden 
Krieg ausweiten, bei dem sich nun die Stadt Lüttich und ihre Verbündeten, die Awans und 
Teile der Geistlichkeit dem Bischof, der Stadt Huy, den Waroux und anderen Teilen der 
Geistlichkeit gegenüberstanden. Als Reaktion auf die Schutzerklärung schnitt der Bischof 
den in Lüttich verbliebenen Teil des Domkapitels von dessen in Brabant gelegenen Besitz-
tümern ab, deren Einkünfte er am . September  dem Herzog von Brabant vermach-
te153. Die Stadt bestimmte daraufhin am . September , dass auch der Bischof bei 
der Regelung innerstädtischer Rechtsfragen an das »alte Recht Karls des Großen«, das 
Gewohnheitsrecht154, gebunden sei, und dass die weltlichen Amtsträger des Bischofs, die 
dieses nicht beachteten, für rechtlos zu erklären seien. Außerdem wurden die Schöffen, 
in formaler Hinsicht bischöfliche Amtsträger, gezwungen, anzuerkennen, dass Brücken, 
Mauern und Gräben zum städtischen Gemeingut gehörten und nicht mehr dem Bischof 

 
. Jh.s trat Maastricht, das während des . und . Jh.s auf Seiten des Bischofs stand, als Aus-
weichresidenz hervor, letztlich bis unter Fürstbischof Erhard von der Mark (–), MAR-
CHANDISSE, Fonction (), S.  f., ; desgleichen auch XHAYET, Réseaux (), S.  f. 
mit Tabelle. Ebd., S.  f., der Hinweis, dass zur Zeit Adolfs von der Mark mehrere Personen 
der Huyer Führungsschicht auf Seiten der Waroux standen. 

147 KURTH, Cité, Tl.  (), S. ; LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
148  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
149  Zu diesen Auseinandersetzungen siehe MASSON, Guerre, Tl. – (); XHAYET, Réseaux 

(), S. –. 
150  In älterer Schreibweise auch »Donmartin«. Heute Ort der belgischen Gemeinde Saint-Georges-

sur-Meuse, Arrondissement Waremme, Provinz Lüttich,  km westlich von Lüttich gelegen. 
– Zur Schlacht siehe MASSON, Guerre, Tl.  (), S. –, hier S.  (Waroux verloren 
 Ritter und Edelknappen sowie eine unbekannte Anzahl Fußkämpfer),  (Waroux verloren 
ca.  Prozent der Teilnehmenden, Awans  Prozent). Siehe auch GAIER, Art (), S. – 
(S.  »petite armée«). 

151  Zu den Stadt-Lütticher Anhängern der Waroux siehe XHAYET, Réseaux (), S.  f., u. a. 
handelt es sich um Schöffenfamilien und hochrangige Amtsträger des Bischofs (Familien Saint-
Servais, Charneux, Chabot, Neuvice, Proest). 

152  XHAYET, Réseaux (), S. ; MASSON, Guerre, Tl.  (), S. : seit Bischof Hugues 
de Chalon (–) standen die Landesherren auf Seiten der Waroux. 

153  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
154  Zum sog. »Recht Karls des Großen« als Lütticher Gewohnheitsrecht ab dem . Jh. siehe BRUYÈRE, 

Sources (), S.  f., ebd. auch ein Bezug auf den genannten Beschluss der Schöffen. 
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unterstanden155. Auf geistlicher Seite kam es zur rechtlichen Trennung zwischen dem in 
Lüttich verbliebenen (ungefähr einem Drittel der Domkanoniker, dem Verwahrer des bi-
schöflichen Geschäftssiegels und der Pfarrgeistlichkeit) und dem auf Seiten des Bischofs 
stehenden Teil, indem der Bischof am . Oktober  erklärte, dass Huy nunmehr der 
Sitz des »wahren« Kapitels sei und auch der Rest des Domkapitels umzuziehen habe. Zu-
gleich wurde ein neues Geschäftssiegel geschnitten. Etwas später, am . Oktober, wurde 
noch ergänzend gefordert, dass auch die anderen Kollegiatkirchen komplett nach Huy um-
zuziehen haben156. Schließlich entsandte der Bischof Ende Oktober eine Gesandtschaft, 
der neben anderen Jean de Hocsem angehörte, an den Papst. Sie erreichte allerdings nur, 
dass der Papst den in Huy residierenden Teil des Domkapitels als rechtmäßig anerkannte157. 
Wohl auch um diese Zeit versammelte der Bischof in Crisnée158 ein Heer, zu dem König 
Johann der Blinde von Böhmen und insgesamt elf Grafen gehörten, welche aber recht bald 
wieder abrückten; dennoch dürfte das Bestellen des Aufgebots als Drohung verstanden 
worden sein. Über die Verhandlungen und Feldzüge des Winters / ist hingegen we-
nig bekannt159, die politische Spaltung der Geistlichkeit dürfte jedoch durch die Erklä-
rung der in Lüttich verbliebenen Kleriker vom . Januar , die Stadt zu unterstützen, 
weiter vertieft worden sein160. 

Immerhin gelang es dem Abt von Saint-Nicaise, nach längeren Verhandlungen einen 
Kompromiss zu schließen, der am . Juni  zu Wihogne161 geschlossen wurde. Dem 
Bischof wurde die Unterhaltung eines Gefängnisses zugestanden, während die Stadt sich 
selbst Statuten geben durfte. Künftige Verstöße gegen diese durfte die Stadt selbst ahnden, 
indem sie Delinquenten vor ein eigenes Gericht stellen konnte. Die Statuten bedurften je-
doch der Zustimmung des Bischofs, der zudem die  Richter des Gerichts bestellen durf-
te, diese jedoch aus den sechs Nachbarschaften zu nehmen hatte, in die die stadtadligen 
Geschlechter eingeteilt waren, und die hälftig aus den »Großen« (dem Stadtadel) und den 
»Kleinen« (den Handwerkern) genommen werden sollten. Die Stadt durfte ein Drittel der 
verhängten Strafgelder einziehen. Über die Verteilung der Gemeingüter in der Stadt (Mau-
ern, Gräben, Brücken und anderes) sollte eine Kommission unter dem Vorsitz des Abts 
von Saint-Nicaise weiter beraten, und die Aufnahme in das Bürgerrecht sollte hinfort nur 
unter bestimmten Bedingungen (unter anderem einem sechsmonatigen tatsächlichen Auf-
enthalt in der Stadt) erfolgen162. 
 
155  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
156  KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
157  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
158  Heute Gemeinde in Belgien, Arrondissement Waremme, Provinz Lüttich. 
159  KURTH, Cité, Tl.  (), S. , nennt die Belagerung der dem bischöflichen Marschall gehören-

den Burg Momalle durch städtische Milizen am . Febr. . – Zur Besonderheit eines Kriegs-
zugs im Winter (Behinderung durch Eis) siehe auch GAIER, Art (), S.  und , Anm. . 

160  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
161  Heute Ort der belgischen Gemeinde Juprelle, Arrondissement Bezirk Lüttich, Provinz Lüttich, 

 km nordwestlich der Stadt Lüttich. 
162  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; RCL, Tl.  (), Nr. ; KURTH, Cité, Tl.  (), 

S.  f.; VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f. (knapp); XHAYET, Réseaux (), S.  mit 
Anm. . 
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Wie für einen Kompromiss typisch waren beide Seiten unzufrieden mit der Beschluss-
lage. Höchstwahrscheinlich übten sie Druck auf den Abt aus, so dass dieser davon absah, 
tatsächlich eine Urkunde auszustellen, es blieb bei einer Willenskundgebung, die allerdings 
mit einer gewissen Verzögerung, , die Unterstützung Papst Johanns XXII. fand163. 
Im Gegenteil, beide Seiten bezichtigten sich weiterhin der Feindseligkeiten. Im Laufe der 
zweiten Jahreshälfte  und im Jahr  griff man zu den Waffen. An größeren Ereig-
nissen ist die Einnahme der Burg Momalle zu Allerheiligen  zu erwähnen, Besitz des 
bischöflichen Marschalls Gauthier (oder Wautier) de Momalle, sowie von Besitzungen 
des Arnoul de Saint-Jean (in der Nähe von Warnant164) und des Libert de Villers (jeweils 
ohne Datum)165. Unterstützt wurde die Stadt Lüttich bei diesen Maßnahmen von der Stadt 
Sint-Truiden, bei der der Bischof am . Mai  bei der alljährlichen Ratserneuerung 
jedoch seine Gefolgsleute einsetzte, die am . März  vertrieben wurden166.  

Begleitet wurden die Feindseligkeiten von diplomatischen Aktivitäten beider Seiten. 
Sowohl die Stadt als auch der Bischof warben mit Gesandtschaften um Verbündete, wo-
bei der Bischof sich  über den französischen König auch an den Papst wandte167. In 
der Tat beauftragte dieser am . Juli  die Äbte der Klöster Grandpré und Averbode, 
das Schisma möglichst schnell, spätestens innerhalb von zwei Monaten zu beenden, andern-
falls würde die gesamte Angelegenheit direkt an die Kurie gezogen168. Die Stadt Lüttich 
reagierte hierauf mit der Entsendung einer Gesandtschaft, der neben anderen der Gelehrte 
Mag. André de Ferrières angehörte, an die Kurie, die auf einer weiträumig ausholenden 
Westroute durch das nördliche Frankreich einen Bogen um die bischöflichen Truppen 
schlagen sollte, doch wurden die Gesandten in Saint-Quentin von Parteigängern des Bi-
schofs erkannt und gefangen genommen169. Dieses Vorgehen erhöhte die Feindschaft im 
Winter / um ein weiteres, die Stadt setzte ein Kopfgeld auf bischöfliche Amtsträger 
aus und ging nun, , dazu über, Söldner anzuwerben, und nicht zuletzt gab es nun auch 
am . März  eine innerstädtische Verfassungsänderung, indem die Schöffen dazu ge-
zwungen wurden, die völlige Verfügungsgewalt über die Gemeingüter (Mauern, Gräben, 
 
163  Lettres de Jean XXII, Bd.  (), Nr. , hier S.  f. 
164  Heute Teil der belgischen Gemeinde Anhée, Arrondissement Dinant, Provinz Namur, etwa 

 km westsüdwestlich von Lüttich. 
165  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f., . – Zu Walthère 

de Momalle, Ri., als Marschall siehe auch PONCELET, Maréchaux (), S. –, zu den Zer-
störungen des Jahres  S. . Zu ihm als Haupt der Waroux sowie zu den anderen Kriegs-
maßnahmen auch MASSON, Guerre, Tl.  (), S. –, zum Burgenbau im Haspengau 
im . Jh. ebd., Tl. , S. . 

166  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; CHARLES, Ville (), S.  mit Anm. , Vertrei-
bung ebd. mit Anm. . 

167  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S.  f. 
168  Ebd., S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f. 
169  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f. – Bei einem der 

bischöflichen Männer handelte es sich um Gossoin de Gossoncourt aus der Grafschaft Looz, 
Kammerherr Bischof Adolfs, so XHAYET, Réseaux (), S.  mit Anm. , daneben um 
Mitglieder der Adelsfamilie Hermalle (S. , Anm. ); allgemein zum weltlichen Hof Bischof 
Adolfs ebd., S.  f. mit Anm. ; MASSON, Guerre, Tl.  (), S.  f., mit weiterer Aufzäh-
lung der bischöflichen Amtsträger, unter anderem »Conrad d’Altena, cuisinier«,  Räte. 
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Brücken) an die Stadt zu übergeben170. Gleichzeitig setzte ein Geschacher um die Frei-
lassung der Gefangenen ein, welches begleitet wurde von einem Zug eines Stadt-Lütticher 
Verbandes (mit Unterstützung von Sint-Truiden, Tongern und den Awans171) vor Huy, 
dem Sitz des Bischofs und des ihm folgsamen Teils der Geistlichkeit. Gegen Ende Mai 
 wurde Huy, dem die Stadt Lüttich im Frühjahr  die Fehde erklärt hatte172, und 
bei der es sich immerhin um eine Stadt handelte, regelrecht belagert173, im Vergleich zu 
den bisherigen Unternehmungen ein größeres militärisches Vorgehen. Der hieraus ent-
stehende Kampf endete in den Hügeln des Dorfes Erbonne174 (»thier d’Erbonne«) mit 
einem deutlichen Sieg der fürstbischöflichen Truppen – die erste in einer Reihe von Nie-
derlagen, die die Stadt Lüttich in diesem Jahr erleiden sollte, die nächste folgte sogleich zu 
Waremme am . Juni 175.  

All diese Maßnahmen und Vorgänge hatten Rückwirkungen auf die Finanzkraft der 
Stadt Lüttich. Zur weiteren Finanzierung von Rüstungen und Verhandlungen sah man sich 
gezwungen, erneut zur Einziehung der Fermeté, der indirekten Steuer auf Konsumgüter, 
zu schreiten und auch die Geistlichkeit einzubeziehen, was den erbitterten Widerstand 
einiger Kirchenangehöriger auslöste und unter anderem die völlige Weigerung des Kol-
legiatkapitels Saint-Denis bewirkte, was wiederum die Stadt zu energischen Maßnahmen 
zwang, woraufhin zahlreiche Kanoniker die Stadt verließen (aber nicht alle, ein nunmehr 
kleinerer Teil der Geistlichkeit blieb weiterhin in der Stadt)176. 

Für die Stadt Lüttich wurde es nach den beiden Niederlagen politisch eng. Im Som-
mer  entsandte sie eine hochrangige Gesandtschaft an Herzog Johann III. von Bra-
bant mit der Bitte, auf ihre Seite überzutreten (traditionellerweise war der brabantische 
Herzog seit dem . Jahrhundert eng mit dem Lütticher Bischof verbunden, ein Großteil 
der Diözese lag auf brabantischem Gebiet). Tatsächlich erklärte am . Juli  Johann III., 
hinfort die Stadt Lüttich und ihre Verbündeten (Dinant, Fosses, Tongern, Sint-Truiden 
und Thuin) zu unterstützen und nicht mehr den Bischof177. Der Bischof reagierte hier-
auf mit einer Stärkung seiner Beziehungen zu den anderen Verbündeten. Zwei größere 
 
170  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S.  f. 
171  KURTH, Cité, Tl.  (), S. ; XHAYET, Réseaux (), S. . 
172  JORIS, Ville (), S.  mit Anm.  (ohne Datum, mit Verweis auf Jean de Hocsem, Chro-

nique [], S. , wo die Feindschaftserklärung chronologisch in die Zeit nach Ostern  
gestellt wird). 

173  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; MASSON, Guerre, Tl.  (), S.  f.; Tl.  (), 
S.  f.; GAIER, Art (), S. –. 

174  Heute in der Nähe von Statte, einem auf der linken Seite der Maas gelegenen Stadtteil von Huy; 
gelegentlich findet man in der Literatur auch die Schreibung »Airbonne«. – Zur Haltung Huys 
unter Bischof Adolf von der Mark siehe JORIS, Ville (), S. –, Anm. . Ebd., S.  
mit Anm. , der Hinweis, dass Bischof Adolf zum Dank für die Unterstützung das Dorf Statte 
und Erbonne (zusammen  ha ergebend) mit Urkunde vom . Aug.  an Huy übertra-
gen habe, hierzu auch S. . – Zum Zusammengehen Huys mit den Waroux auch XHAYET, 
Réseaux (), S.  f.; siehe auch Anm. –, insbes. Anm. . 

175  KURTH, Cité, Tl.  (), S. ; MASSON, Guerre, Tl.  (), S.  f. 
176  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S.  f. 
177  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; XHAYET, Réseaux (), S. ; MASSON, Guerre, 

Tl.  (), S.  f. 
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Kredite von Seiten des ihm zugehörigen Domkapitels und des Grafen von Geldern ver-
setzten ihn in die Lage, Reiterverbände der Grafen von Geldern, Jülich, Berg und der 
Mark anzuwerben und sie im September  vor Tongern zusammenziehen zu lassen. 
Am . September  wagte die tongrische Miliz einen Ausfall gegen einen Teil dieser 
Truppen. In der Nähe von Oreye178, bei Hoesselt, trafen sie aufeinander, was durch das 
Eingreifen des gesamten bischöflichen Kampfverbandes zu einem eindrucksvollen Sieg des 
Fürstbischofs (dem dritten in diesem Jahr) führte. In ihrem Brief mit der Siegesnachricht 
an den Papst sprechen die verbündeten Grafen von Jülich, Geldern und der Mark von 
  getöteten Gegnern179. Doch Tongern selbst konnte nicht eingenommen werden, 
die Belagerung kam nicht über das Stadium der Vorbereitung hinaus. Die eigentlich auf 
Seiten des Bischofs stehende Miliz von Huy weigerte sich, gegen eine andere Stadt zu zie-
hen180, die Söldner des bischöflichen Verbandes verlangten die Auszahlung ihrer Löhnung. 
Trotz des Sieges kam es nicht zu einer Belagerung Tongerns und damit nicht zu einer 
Unterwerfung der Stadt Lüttich, zumal die verbündeten Grafen das bischöfliche Heer 
verließen181. 

In dieser Situation wurde am . Oktober  der Frieden von Wihogne ausgehandelt, 
der im Prinzip die Regelungen des Kompromiss von  wiederaufnahm. Neu war eine 
Regelung, die vorsah, dass sechs Schiedsrichter ein Verzeichnis der erlittenen Schäden er-
stellen sollten (gemeint sind wohl die der Belagerungen der Jahre  und ). Gefan-
gene waren freizulassen (bis auf die des Grafen von Geldern) und Bischof Adolf wurde 
verpflichtet, sich beim Papst um eine Aufhebung des Interdikts zu bemühen, während 
andererseits das Städtebündnis zwischen Lüttich und seinen Alliierten aufgehoben wer-
den sollte182. 

Trotz des militärischen Siegs des Bischofs kam die unterlegene Stadt mit der Wieder-
holung des Kompromisses von , der um einige Bestimmungen erweitert worden war, 
glimpflich davon. Wenig verwunderlich, dass die obsiegende Seite sich sehr distanziert ver-
hielt. Der Bischof erduldete den Friedensvertrag mehr als dass er ihn akzeptierte, und das 
Domkapitel ratifizierte den Frieden von Wihogne erst am . Dezember . Weder der 
Bischof noch der in Huy verbliebene Teil des Domkapitels noch die Schöffen kehrten in 
die Stadt zurück. Die Stadt wiederum verkaufte im Oktober bis Dezember  in grö-
ßerem Maße Renten, um mit den eingenommenen Geldern die in ihren Dienst stehenden 
Söldner bezahlen zu können183.  

 
178  Heute eine belgische Gemeinde, Arrondisement Waremme, Provinz Lüttich, ca.  km nord-

westlich von Lüttich. 
179  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. , mit Verweis auf RCL, Tl.  (), Nr. ; KURTH, 

Cité, Tl.  (), S. . Zur Schlacht bei Hoesselt siehe GAIER, Art (), S. –. 
180  So auch JORIS, Ville (), S.  mit Anm. . 
181  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
182  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f.; VERCAUTEREN, 

Luttes (), S.  f.; MASSON, Guerre, Tl.  (), S.  f. (Behandlung der unterlegenen 
Adelsfamilien der Awans-Partei). Bitte um Aufhebung des Interdikts: RCL, Tl.  (), Nr. . 

183  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
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Zudem blieb das Interdikt weiterhin in Kraft, die sich in Lüttich aufhaltenden Geist-
lichen wagten nicht, Gottesdienste wieder abzuhalten. Zwar wandte sich Adolf von der 
Mark an die Kurie, doch erst am . März  hob Papst Johannes XXII. die Strafen auf, 
die gegen die in Lüttich verbliebenen Geistlichen verhängt worden waren und beauftragte 
drei Kardinäle mit einer Vermittlung. Erst am . April  gestattete der Papst dem Bischof, 
das Interdikt und die Exkommunikationserklärung aufzuheben. Und noch am . August 
 forderte der Papst den Bischof auf, auch die Priester, die Gottesdienste abgehalten 
hatten, wieder in seine Huld aufzunehmen und von einer Verfolgung abzusehen. Sicht-
lich hatten die Vorgänge der Jahre – sich weiter hinziehende Folgen184. 

Die Stadt wiederum erließ die ihr zugestandenen Strafrechtsstatuten, die Bischof und 
Stadt am . April  in einer (N. B.!) gemeinsam besiegelten Urkunde ausfertigten185. 
Zur Umsetzung wurde ein Tribunal eingerichtet, das fortan neben den Schöffen bestand, 
was den Bürgern die Möglichkeit eröffnete, sich an eine von beiden Institutionen zu wen-
den186. Streit gab es aber noch um eine Entschädigung wegen der Zerstörungen in der 
Herrschaft Haneffe, deretwegen der Bischof im Frühjahr  Forderungen erhob, die 
noch im Jahr darauf nicht beigelegt waren. Da die Stadt die geforderten Entschädigungen 
nicht leisten konnte, ohne die Konsumsteuer, die Fermeté, wieder einzuführen, übertrug der 
Bischof das Verfahren an die Kurie in Avignon, die als Summe   Pfund tournois fest-
legte, das Nähere aber den im Vertrag von Wihonge eingesetzten Schiedsrichtern überließ.  

Diese bestimmten schließlich am . Juni  in Flône187 (daher auch Paix de Flône 
genannt), dass die Stadt Lüttich   Pfund tournois zu zahlen hatte, Dinant  , Sint-
Truiden  , Tongern  , Thuin  , Fosses  und die  Gemeinden der Lütti-
cher Bannmeile und des Haspengaus  , insgesamt   Pfund ergebend, die in vier 
Tranchen zu zahlen waren und wiederum zwischen dem Bischof (  Pfund), den Rit-
tern und Adligen ( ), den ihm getreuen Äbten und Prälaten ( ) zu verteilen war, 
wozu noch   Pfund kamen als Erstattung für die zu erwartende Besteuerung Geist-
licher durch die Stadt188. Die Einbeziehung der Landgemeinden und des Haspengauer 
Adels verweist darauf, dass mit diesem Frieden auch der Streit zwischen Awans und Wa-
roux geschlichtet werden sollte, der sich aber noch bis / hinziehen sollte189. Die 
Stadt, die durch ihren Bürgermeister André de Ferrières vertreten wurde, willigte ihrer-
seits am . Juni  ein. Außerdem wurde die Zuständigkeit für die Gemeingüter (Mau-

 
184  Ebd., S. ; VERCAUTEREN, Luttes (), S. . 
185  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S.  f. mit Anm.  (Korrektur des Datums bei ROPL, 

Tl.  [], S. – [. April ]).  
186  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
187  Heute Ort der belgischen Gemeinde Amay, Arrondissement Huy, Provinz Lüttich, ca.  km 

südwestlich von Lüttich an der Maas gelegen. 
188 LEJEUNE, Liège et son Pays (), S.  f.; KURTH, Cité, Tl.  (), S. . Zu den Land-

gemeinden: XHAYET, Réseaux (), S. ; MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . Druck: 
Cartulaire Saint-Lambert, Bd.  (), Nr. , dazu das Friedensversprechen ebd., Nr. . 

189  MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . 
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ern, Gräben, Brücken) zwischen der Stadt und dem Bischof nun wiederum geteilt, was 
für die Stadt einen Rückschritt bzw. einen Verlust bedeutete190. 

Für die inneren Verhältnisse der Stadt hatte die Annahme des Friedens von Flône gra-
vierende Folgen, bedeutete die Ableistung der Strafsumme doch eine enorme Bürde. Die 
indirekte Steuer auf ein »aime« (Ohm) Wein wurde um drei Sous tournois erhöht, ein 
»muid« (Mut) Dinkel um vier kleine Tournois (allerdings erst bei Käufen im Wert von 
mehr als  Deniers, Bier blieb unversteuert). Eine derartige Steuererhöhung, die sich auch 
auf die Brotpreise (wegen des verbackenen Dinkels) auswirkte, musste Auswirkungen auf 
die anstehende Ratserneuerung am . Juli  haben, zumal die Friedensabkommen von 
Wihogne  und  die Beteiligung der Zunftvorsteher an den städtischen Geschäf-
ten, wie sie  erreicht worden war, schmälerte191.  

Einem sich abzeichnenden Widerstand der zünftischen Einwohnerschaft war seitens 
des Bischofs zuvorzukommen, weswegen er in die Stadtverfassung eingriff. Am . Juni 
 ordnete er mit dem »Paix de Jeneffe« oder »de Saint-Nicolas« an, die Zunftvorsteher 
aus dem Stadtrat auszuschließen zugunsten von  Ratsherren, die von den amtierenden 
Bürgermeistern und Geschworenen aus den sechs »vinâves« (Nachbarschaften der Fami-
lienverbände) zu nehmen waren, hälftig von den Großen und den Kleinen zu besetzen. 
Dieser große Rat sollte nur in wichtigen Ausnahmefragen bei strittigen Problemen inner-
halb des Rats entscheiden. Zudem wurde den Zünften die Teilnahme an der Bürgerver-
sammlung untersagt, zumal es nur dem Rat zustehen sollte, diese einzuberufen, und dieses 
auch nur in Fällen von Krieg und Frieden, der Aufnahme von Krediten und der Erhöhung 
von Steuern192.  

Bedeutsam ist, dass der Bischof sich nicht (zumindest nicht formell) in die städtische 
Entscheidungsfindung und in die Auswahl der Amtsträger einmischte, sondern beides 
den städtischen Gremien überließ. Einzig bei Aufständen, die durch Wort- bzw. Alarm-
rufe oder dem Schlagen der Bannglocke ausgelöst wurden, behielt der Bischof sich eine 
Bestrafung vor, die jedoch nicht näher ausgeführt wurde, zu denken ist an den ewigen 
Stadtverweis oder die Todesstrafe193.  

Ein weiterer sichtlicher Erfolg für den Stadtherrn bestand darin, dass kurz nach Erlass 
dieses Friedens die auf seiner Seite stehende Geistlichkeit am . Juli  in die Stadt zu-
rückkehrte194. 

In der Stadt reagierte man auf all dies mit der Bestimmung Pierre Andricas zum Bür-
germeister195, der an der Aushandlung des Friedens von Flône nicht beteiligt war und der 
zunehmenden Stärkung des Bischofs kritisch gegenüberstand. Pierre Andricas nahm die 

 
190  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . 
191  Ebd. 
192  Ebd., S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f.; ROPL, Tl. , (), S. –. 
193  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S.  mit Anm. ; ROPL, Tl.  (), S. , Artikel . 
194  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. . KURTH, Cité, Tl.  (), S. , Anm. , ergänzt, 

dass der Offizial und der Siegelbewahrer und ihr Personal um den . Nov.  in die Stadt zu-
rückkehrten. DERS., Andricas (), S. , nennt zum . Nov. die Gerichtshöfe des Offizialats 
und der Archidiakone. 

195  Zu ihm siehe KURTH, Andricas (); MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . 
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im Oktober  vorgenommene Bekanntmachung der städtischen Einnahmen zum An-
lass, die Großen anzugreifen, einen der Stadtschreiber ins Exil zu treiben und die dem Bi-
schof gesonnenen Amtsträger und Bürger, die es in der Stadt sehr wohl gab, zu bedrohen. 
Im Geheimen verbündete er sich mit  Zunftvorstehern und betrieb die Wiedererlangung 
ihrer einstigen, durch den Frieden von Jeneffe aufgehobenen Machtstellung. Durch Ver-
rat flog dieses klandestine Netzwerk im Februar  auf. Aus Furcht vor dem anstehen-
den Umsturz ergriffen die Schöffenfamilien sofort die Flucht, worauf die Zünftler sich 
in einen Sieg hineinsteigerten. Am . März  wurden – in einer nicht überlieferten 
Urkunde –  Zünfte wieder als Organe der Verfassung zugelassen, deren jede ihren Vor-
steher haben, zwei Geschworene wählen und als Einheiten der städtischen Miliz fungie-
ren sollten196. 

Der Bischof reagierte auf diesen innerstädtischen Umsturz mit der erneuten Zusam-
menführung seines Heeres am . Mai  in Vottem197, zu dem auch Kontingente sei-
ner Verbündeten gehörten, des (mittlerweile wieder bischöflich gesonnenen) Herzogs von 
Brabant, der Grafen von der Mark, Geldern, Berg, Jülich, Hennegau und von Namur. 
Ganz wie bei den Ereignissen von  überließ der Bischof es den aus der Stadt geflohe-
nen und sich bei ihm im Heerlager einfindenden Schöffen, ein Urteil über die Aufstän-
dischen zu sprechen. Dieses fiel eindeutig aus: Entweder ewige Verbannung aus der Stadt 
oder Todesstrafe. Bis auf einen, der gevierteilt wurde, wählten alle die Flucht, auch Pierre 
Andricas zog sich nach Namur zurück198. Der Bischof wiederholte am . Juli  die 
von ihm am . Juni  im Frieden von Jeneppe ausgesprochenen Bestimmungen. Die-
sem neuerlichen Stadtrecht wurde die Bezeichnung »Réforme d’Adolphe« beigelegt (in 
der Bevölkerung als »Loi de murmure« [wortwörtlich »Gesetz des Murmelns/Raunens«] 
bezeichnet), mit der die politische Rolle der Zünfte vorerst beendet wurde, und überdies 
in drakonischer Weise bestimmte, dass Versammlungen von mehr als zwei Personen ver-
boten seien199. 

Nun kam es zur Ratsumsetzung. Der Rat behielt die  Geschworenen, die er vor der 
Wiedererschaffung der Zünfte hatte, aber sie stammten nun nicht mehr von den Zünften. 
Am . Juli  wählten die Meister und die Geschworenen zwölf Wahlmänner, die aus 
den sechs Nachbarschaften stammen und zudem paritätisch den Großen und den Kleinen 
angehören mussten. Diese Wahlmänner bestimmten  Geschworene, ebenfalls paritätisch 
aus den Gruppen der Großen und der Kleinen. Letztere wählten die beiden Bürgermeister 
und die  Geschworenen, beide ebenfalls paritätisch aus den beiden Großgruppen besetzt. 
Für das Bürgermeisteramt durfte man weder dem er noch dem er oder dem er Gre-

 
196  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S. ; VERCAUTEREN, 

Luttes (), S. . 
197  Heute Teil der belgischen Stadt Herstal, Provinz Lüttich,  km nördlich von Lüttich. 
198  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S. . 
199  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f. Zur Identifikation 

beider DERS., Andricas (), wo S.  hervorgehoben wird, dass es unklar ist, ob öffentliche 
Versammlungen oder »peut-être mais ceci n’est déjà plus absolument sûr, dans l’intérieur des 
maisons«, gemeint sind). Siehe auch VERCAUTEREN, Luttes (), S.  (u. a. zum Spitznamen); 
XHAYET, Réseaux (), S. , Anm.  (zum Spitznamen). 
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mium angehören, musste aber zehn Jahre in der Stadt gewohnt haben. Alle Zünfte, die in 
Zukunft neu entstehen sollten, mussten ihre Statuten vom Bischof oder dessen Amtsträ-
gern genehmigen lassen. Die Vorsteher der Zünfte wurden durch »wardains« (Aufseher, 
Warte) ersetzt, die alljährlich mit der Ratserneuerung von den Schöffen eingesetzt wur-
den, indem sie aus vier von den Zünften präsentierten Personen eine auswählten. 

Von diesen weitreichenden Unterdrückungsbestimmungen erholten sich die Zünfte 
bis auf weiteres nicht mehr, erst  sollte es zu Änderungen kommen.  

Mit dem feierlichen Einzug Bischofs Adolfs am . April  war der Konflikt mit 
der Stadt schließlich für alle sichtlich beendet, die Herrschaft über die Stadt wieder her-
gestellt. Begleitet wurde der Bischof von König Johann dem Blinden von Böhmen und 
Jean de Beaumont (Bruder des Grafen von Hennegau), zwei der bedeutendsten Fürsten-
Ritter der Zeit. Hinter dem König folgten die Grafen von Geldern, Jülich, Eu, Namur und 
Looz200. Die Stadt kam im folgenden Monat (Mai ) einer Forderung des Bischofs 
nach, ihn auf einem Feldzug gegen den (nun wieder verfeindeten) Herzog von Brabant 
zu unterstützen201. Die Befriedung des Haspengauer Adels zog sich allerdings noch bis 
 hin, als am . Mai der »Paix de Douze«, der »Frieden der Zwölf« (benannt nach 
der Zahl der Mitglieder der paritätisch von Awans und Waroux besetzten Schlichtungs-
kommission) verabschiedet wurde, zu dem bereits im Vorfeld am . März der Bischof, das 
Domkapitel, der Graf von Looz, die Stadt Lüttich und die auf dem Landtag vertretenen 
Städte ihre Zustimmung gegeben und sich für die Schlichtung ausgesprochen hatten202. 

Zwischenresümee 

Zur genaueren Einschätzung muss darauf hingewiesen werden, dass die Verhältnisse der 
Jahre / bis  sich gegen Ende der Regierungszeit Adolfs von der Mark völlig 
umkehrten. 

Das gute Verhältnis Fürstbischof Adolfs zur Stadt Huy brach  auseinander203. Der 
sich abzeichnende Krieg gegen Huy zwang den Bischof dazu, auf die Stadt Lüttich zuzu-
gehen und um Unterstützung nachzusuchen und im Gegenzug die Zünfte wiederzuzu-
lassen. Zu gleicher Zeit wurde in der Auseinandersetzung zwischen dem Bischof und 
der Stadt Lüttich sowie dem Domkapitel und dem Adel des Landes eine Untersuchungs-
 
200  LEJEUNE, Liège et son Pays (), S. ; KURTH, Cité, Tl.  (), S.  f.; VERCAUTEREN, 

Luttes (), S. ; XHAYET, Réseaux (), S.  f., Anm.  (auf S. ), zu den Grafen von 
Looz als bischöfliche Parteigänger auch S.  f. 

201  KURTH, Cité, Tl.  (), S. ; DERS., Andricas (), S. ; MASSON, Guerre, Tl.  (), 
S.  f. (seit dem Seitenwechsel  bestand eine Feindschaft zwischen dem Lütticher Bischof 
und dem brabantischem Herzog, die in eine – andauernde Fehde münden sollte). 

202  MASSON, Guerre, Tl.  (), S. –. Nachträglich wurde der Frieden noch . vom Gra-
fen von Namur, . vom Herzog von Brabant, . vom König von Böhmen und Herzog von Lu-
xemburg, dann .  von Kaiser Karl IV., .  von Bischof Engelbert von der Mark, und 
.  von König Sigismund anerkannt. Abgesichert wurde der Frieden durch eine dynastische 
Verbindung zwischen beiden Adelsverbänden, indem Eustache de Haneffe die Jeanne de War-
fusée heiratete (ebd., S. ). 

203  JORIS, Ville (), S. . 
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kommission eingesetzt, die das Verhalten der bischöflichen Amtsträger kontrollieren sollte 
und schließlich beschloss, dass hinfort ein eigenes Gericht, das »Tribunal du XXII«, des-
sen Besetzung genau geregelt wurde, über Fehltritte der Amtsträger urteilen sollte – was 
faktisch eine Beschneidung der fürstlichen Macht des Bischofs darstellte, allerdings nach 
etwas mehr als einem halben Jahr wieder aufgehoben wurde204. Im Zuge dieser Annähe-
rung erweiterte man auch die Kompetenzen der Stadt Lüttich zur Regelung der inneren 
Angelegenheiten. Am . Juli  wurde die »Lettre de Saint-Jacques« ausgestellt, mit der 
die direkte Wahl der Jurés durch die Bürgergemeinde erlaubt, die Parität von Großen und 
Kleinen bei der Besetzung der Ratsstühle wieder hergestellt, die alte Machtstellung der 
Zunftmeister erneuert und die Einberufung der Gemeindeversammlung auf Antrag zweier 
oder dreier Zünfte zugestanden wurde205. 

Die weitere Entwicklung – wegen der Aufhebung des »Tribunal du XXII« im Februar 
 kam es zum Streit zwischen der Stadtregierung und dem Bischof, der sich vorsichts-
halber aus der Stadt zurückzog, ohne vor seinem Tod im November  wieder zurück-
zukehren206 – soll hier nicht in extenso ausgebreitet werden.  

Nach dem »Mal Saint-Martin« vom ./. August , einem innerstädtischen Massaker 
mit etwa  Toten, kam es in den Jahren – zu Auseinandersetzungen, bei dem 
der Bischof und seine Verbündeten der Stadt Lüttich und ihren Verbündeten gegenüber-
standen. Der Kleinkrieg mündete im Jahr  in einen von der Stadt Lüttich begonnenen 
Feldzug gegen Huy, wo sich der Bischof aufhielt. Dieser Feldzug ging mit zwei Nieder-
lagen für die Stadt-Lütticher verloren. Der Versuch des siegreichen Bischofs, anschließend 
die Stadt Tongern zu unterwerfen, misslang zwar, doch erlitten die sich um die Stadt Lüt-
tich gruppierenden Feinde des Bischofs eine weitere Niederlage. Im Jahr  kulminier-
ten die Auseinandersetzungen, nachdem es vorher (–) eher einen Kleinkrieg ge-
geben hatte. Die in dieser Zeit agierenden Verbände hatten nach den Schlachtbeschrei-
bungen bei Claude Gaier eventuell um die  Kämpfer auf beiden Seiten, tendenziell 
wohl eher weniger207; um große Verbände handelte es sich folglich nicht. Kennzeichnend 
für diese Jahre ist, dass von der Stadt Lüttich einige Burgen, insgesamt wohl vier, im direk-
ten Umland – es spielte sich alles in einem Umkreis von etwa  Kilometern um Lüttich 
ab, der innerhalb einer Tagesreise zu Fuß zu erreichen war – als Stützpunkte des Gegners 

 
204  MARCHANDISSE , S.  f.; ebd., S.  und , der Hinweis, dass das Tribunal im Febr.  

wieder aufgehoben wurde; VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f.; BOUCHAIN, Tribunal (), 
S.  f. 

205  VERCAUTEREN, Luttes (), S.  f.; XHAYET, Métiers (), S.  f. 
206  MARCHANDISSE, Rupture (), S.  f., als neuer Aufenthaltsort des Bischofs erscheint S.  

Clermont-sous-Huy, heute Teil der belgischen Gemeinde Engis, Region Wallonie, Provinz Lüt-
tich, ca.  km südwestlich von Lüttich gelegen. 

207  Siehe die in den Verweisen genannten Stellen bei GAIER, Art (). Die   Mann, die ein 
Chronist für den Zug Lüttichs und seiner Verbündeten gegen Huy im Mai  behauptet, dürf-
ten eine typische Übertreibung sein (so KURTH, Cité, Tl.  [], S. ). Für die Auseinander-
setzungen zwischen den Awans und Waroux legt MASSON, Guerre, Tl.  (), S. , eine 
Größenordnung von ungefähr einigen Dutzend nahe, für die Schlacht bei dem »Thier d’Erbonne« 
nimmt er hingegen   bis   Kämpfer und bis zu  Toten auf Seiten der Stadt-Lütticher, 
deren Verbündeten und Awans an. 
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angegriffen und dass das zu den Burgen gehörige Land verwüstet und deren Bewohner 
drangsaliert wurden, wie es im Rahmen einer Fehdeführung typisch war. Derartige Maß-
nahmen waren ebenfalls kennzeichnend für den seit den er Jahren andauernden Kon-
flikt zwischen den Haspengauer Adelsverbänden Awans und Waroux, deren Taktik in 
der Regel so aussah, dass Unwägbarkeiten möglichst vermieden werden sollten, weswe-
gen man zunächst Gelegenheiten sondierte, um dann mit einem Reiterverband einen Ort 
(Dorf, Burg) anzugreifen, zu verheeren und schnell wieder abzuziehen, ein Vorgehen, 
das man heute, so Christophe Masson, als »Guerillakrieg« bezeichnen würde, bei dem es 
in erster Linie um die Schädigung und Verunsicherung des Gegners ging208. Die Stadt 
Lüttich betrieb in praktischer Hinsicht eine Form der adligen Fehdeführung, dies aller-
dings nur bis , als man die Maßnahmen erhöhte: Die Steigerung der Fehdeführung, 
die Anwerbung von Söldnern, die Belagerung einer Stadt (zuerst Huys durch die Stadt-
Lütticher, sodann Tongerns durch die Bischöflichen) und erst recht die Suche nach einer 
Entscheidungsschlacht (eine weitere Form der gesteigerten Kriegsführung) misslangen.  

Das Jahr  hatte einen längeren,  einsetzenden Vorlauf und einen sich bis  
erstreckenden Nachlauf, als der Bischof wieder in seine Kathedral-/Residenzstadt einzog. 
Diese letzte Phase war von intensiven Verhandlungen und der steten Furcht vor einem 
Wiederaufleben der Fehde geprägt. Die in dieser Zeit geschlossenen bzw. machtpolitisch 
durchgesetzten Verträge führten zu einer extremen Stärkung der stadtherrlichen Stellung 
des Bischofs und einer außerordentlichen Schwächung der Zünfte (die allerdings nur für 
etwas über zehn Jahre andauern sollte). 

Bemerkenswert ist zudem, dass der Bischof selbst nicht nur als weltlicher Fürst, son-
dern darüber hinaus als aktiver Militäranführer auftrat, der mit den bedeutenden Kriegs-
herren dieser Zeit verbündet war. Der urkundlichen Überlieferung ist zudem zu entneh-
men, dass die Frage nach den städtischen Gemeingütern von entscheidender Bedeutung 
war. Unter den Gemeingütern wurden die Mauern, Tore und Brücken der Stadt verstan-
den. Strittig war, wer die Zuständigkeit über diese hatte, die bischöflichen Schöffen oder 
die von der Gemeinde geprägte Stadt. Auch dieses war letztlich ein militärisches Problem, 
das sich daran festmachte, wer für den Ausbau der Stadt zur Festung zuständig war und 
die Kontrolle über die Maasbrücken hatte – der Bischof konnte sich seiner Meinung nach 
nicht in einer (durch die Gemeinde oder den Rat) fremdbestimmten Festung aufhalten, 
und die Gemeinde wollte sich ihren Schutz nicht von außen (nämlich vom Bischof) vor-
schreiben lassen.  

Weiter ist hervorzuheben, dass es nicht nur ein Streit zwischen Stadt und Stadtherr, 
zwischen Lüttich und dem Bischof war, sondern dass sich zwei größere Machtblöcke ge-
genüberstanden, die zu einer Spaltung des gesamten Landes und der Geistlichkeit führten. 
Die Auseinandersetzung betraf neben dem Verhältnis von Stadt und Stadtherr auch die 
Entstehung der Landstände, das Schisma innerhalb der Geistlichkeit und überdies die in-
nere Verfassung der Stadt Lüttich.  

Hauptquelle für die Geschehnisse des . und . Jahrhunderts sind die Chroniken, 
in denen nicht nur das Handeln der Bischöfe, sondern auch das ihrer Gegner wiedergege-
 
208  MASSON, Guerre, Tl.  (), S. , zur Reiterei S. . 
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ben wird, wenn auch mit einer parteiischen Wertung209. So wie der anonyme Verfasser 
der ›Chronik von ‹ die Darstellung der Unruhen zu Mitte des . Jahrhunderts an 
bestimmten Stellen auf eine Person fokussierte (ydolum quemdam, Henricum de Dyonanto 
nomine, quem magistrum super populum constituerunt), spitzte auch Jean de Hocsem seine 
Darstellung zu auf die mit besonderen Fähigkeiten ausgestatteten Anführer, die am Werk 
gewesen waren und die seiner Meinung nach die Bevölkerung verführten210.  

So fügte Jean de Hocsem seiner Chronik einen eigenen Abschnitt über Pierre An-
dricas ein, den Bürgermeister des Jahres , der capitosus et eloquens (»eigensinnig und 
redegewandt«) sei und eine ceditio (»Aufstand«) geplant habe211. Nachdem dieser nieder-
geschlagen worden war, habe der Fürstbischof in Vottem gelagert und die Schöffen einen 
Gerichtstag abhalten lassen, dem sich Pierre Andricas und  weitere Aufständische durch 
Flucht nach Namur entzogen212, ohne dass man weiteres über sein Schicksal wüsste: 
»Comme Henri de Dinant«, so Godefroid Kurth, »il mourut dans la plus profonde obscu-
rité«213. Besonders viel ist über Pierre Andricas nicht bekannt. Von Beruf war er Pelzhänd-
ler, und nach Jean de Hocsem gehörte er zur Verwandtschaft des Guillaume de Jeneffe 
(Geneffe), Burggrafen von Waremme214, dem Anführer der Awans215. Mehrmals erschien 
Pierre Andricas seit  in Vorgängen, die vor dem Lehnshof der Bischöfe verhandelt 
worden waren. Weiter vertrat er die Stadt Lüttich im landständischen »Rat der «, das 
erste Mal , um die Bestimmungen des »Paix de Fexhe« von  zu kontrollieren. 
/ und / war er Bürgermeister in Lüttich216, im letzteren Amtsjahr, so Jean de 
Hocsem, gerebat pro parte populi magistratum217, »führte er für die Partei des Volks [ge-
meint hier: die Kleinen, Zünfte] die Stadtregierung«. Höchstwahrscheinlich aber wurde er, 
so Christophe Masson, mehr von einem eigensüchtigen Interesse getrieben als von einem 
idealistischen Einsatz zugunsten der Zünfte und der »Kleinen«; der genauere Kontext sei-
nes Auftretens und die personengeschichtlichen Beziehungen bleiben weiter zu klären218. 

 
209  Zu den Stereotypen der abwertenden Darstellung missliebiger Personen XHAYET, Réseaux 

(), S. . 
210  Vergleichend sei auf die charismatischen Protestführer in Hansestädten verwiesen, zu diesen 

jüngst SELZER, Sturm (). 
211  Jean de Hocsem, Chronique (), S.  f. Ebd., S. , wird ihm die Wortführerschaft über 

den populus suus (wortwörtlich »sein Volk«) zugeschrieben (gemeint: seine Anhängerschaft). 
212  KURTH, Andricas (), S. –. 
213  Ebd., S.  (in dieser Studie geht es eigentlich um die Identifizierung der »Loi du murmure« 

mit der »Réformation d’Adolphe«). – Zu Pierre Andricas siehe auch XHAYET, Réseaux (), 
insbes. S.  f., , Anm.  (Lehnserhebungen), S. , zu den Zünften stellend, und passim, 
laut Register. Siehe auch MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . 

214  Jean de Hocsem, Chronique (), S. . 
215  XHAYET, Réseaux (), S. f. (fungierte »comme une charnière entre un chef de parti exté-

rieur à la cité et les Liégeois«),  (Pierre Andricas »ne fait que le jeu de Guillaume de Geneffe«). 
Zu Guillaume de Jeneffe (Geneffe) siehe auch MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . 

216  KURTH, Andricas (), S.  f.; MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . 
217  Jean de Hocsem, Chronique (), S. . 
218  MASSON, Guerre, Tl.  (), S.  f., mit dem Hinweis, dass die Erklärung, Pierre Andricas 

sei ein enger Verwandter des Haupts der Awans, Guillaume de Jeneffe/Geneffe, erst erfolgte, 
als die Stadt sich mehrheitlich den Awans zuneigte. 
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In der Stadt war Pierre Andricas nicht allein. Neben ihm befand sich an exponierter 
Stelle der Gelehrte André de Ferrières, der in einem von Jean de Hocsem in seiner Chro-
nik wiedergegebenen Brief des Domkapitels als promotor tocius scismatis (»Förderer des 
ganzen Schisma«) bezeichnet wird219. Er erscheint auch als Mitglied der vierköpfigen hoch-
rangigen Gesandtschaft der Stadt Lüttich an die Kurie, welche allesamt als Gegner des 
Bischofs aufgefasst werden können: dominus Johannis Lardarius miles, magister Andrea 
advocatus et clericus civitatis, Colinus de Sansone et Willelmus Tumassyn220. Hervorgeho-
ben wird von der Forschung seine juristische Ausbildung an einer Universität221. In dem 
angeführten Schreiben des Domkapitels an die Kurie heißt es über ihn, er sei bigamus, ut 
serpens linguam acuens contra clerum, docet populum excommunicationem spernere, inter-
dictum despicere, rebellare prelatis, ecclesias violare, spoliare clerum, presbyteros proscri-
bere, sacra prophanare […]222, er sei ein »doppelt Verheirateter, wie eine Schlange die 
Sprache gegen die Geistlichkeit spitzend, der das Volk [wohl: die städtische Führungs-
schicht] lehrt, die Exkommunikation zu verachten, das Interdikt zu verschmähen, den 
Prälaten Feind zu sein, Kirchen zu zerstören, Geistliche zu berauben, Priester zu verban-
nen, Heiligtümer zu entweihen […]«, was alles als eine parteiliche Äußerung zu verstehen 
ist, als Diskurs bzw. schmähende Literatur, die mit typischen Stereotypen denunzieren 
will223. Dass Jean de Hocsem diesen Brief als Beleg in seine Chronik aufnahm, zeigt ein-
mal mehr die Parteilichkeit, die seiner Zeitgeschichtsschreibung zugrunde liegt, und die 
es der modernen Forschung so schwer macht, den politischen Verhältnissen im Lüttich 
des frühen . Jahrhunderts nahe zu kommen. Bei seiner Chronik handelt es sich eher um 
einen höchst einseitigen politisch-moralischen Kommentar denn um eine sachliche Schil-
derung der Vorgänge. 

Der Aufstand der Rivageois : Eine Hungerkrise? 

Über den Aufstand der Rivageois (ein spezieller Ausdruck für die Bewohner des Land-
strichs beiderseits der Maas südlich Lüttichs224) des Jahres  gibt es so gut wie keine 
umfangreiche Historiographie. Nur mit Vorbehalt kann man ihn den zahlreichen bäuer-

 
219  Jean de Hocsem, Chronique (), S.  (der ganze Brief S. –); XHAYET, Réseaux (), 

S.  mit Anm. . Allgemein MASSON, Guerre, Tl.  (), S. . 
220  Jean de Hocsem, Chronique (), S. . Modernisiert nach XHAYET, Réseaux (), S. : 

Herr Jean de Lardier, Ri., Meister Andreas, Rechtsgelehrter und Schreiber der Stadt, Colin Sam-
son und Guillaume Thomassin. – Zu dieser Gesandtschaft auch MASSON, Guerre, Tl.  (), 
S. . Zu Jean Surlet gen. De Lardier siehe DE BORMAN, Echevins, Tl.  (), S. . Zu Co-
lin Samson, Bürgermeister / und Teilnehmer an den Verhandlungen, die zum Frieden 
von Wihogne und Flône führten, siehe den angeführten Quellenbeleg, Jean de Hocsem, Chro-
nique (), S. , Anm. . Zu dem nicht weiter bekannten Guillaume Thomassin ebd., Anm. . 

221  XHAYET, Réseaux (), S. . 
222  Jean de Hocsem, Chronique (), S. . 
223  In diesem Sinn interpretiert bei XHAYET, Réseaux (), S. . 
224  POLAIN, Mutinerie (), S. , Anm. . – Zum Lütticher Umland und dem Stadt-Lütticher 

Landgebiet siehe YANS, Origines () (zu den Rivageois knapp S. ). 
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lichen Unruhen der Vormoderne an die Seite stellen225, denn bei ihm handelte es sich um 
eine besondere Form von Unruhen, die aus dem Stadt-Umland-Verhältnis heraus entstan-
den, wie noch zu zeigen sein wird. Hinsichtlich der Forschung ist eine Studie von Claude 
Gaier hervorzuheben226, in der der Aufstand von  in die Tradition der seit  beste-
henden Unruhen im direkten Lütticher Umland gestellt wird. Lediglich für die Geschichts-
schreibung über Fürstbischof Eberhard von der Mark (–) spielte der Aufstand 
bisher eine größere Rolle227. Hinzu kommt, dass es keine umfangreiche Überlieferung 
gibt, sondern nur eine chronikalische Darstellung des Lütticher Stadtschreibers Guillaume 
de Meeff, die dieser  auf Bitten der Bürgermeister geschrieben hatte228. Sie bildet den 
Ausgangspunkt von Claude Gaiers Untersuchung229. Auch in diesem Fall ist es eine nach-
trägliche, zudem mit weitem Abstand und aus der Sicht der Obrigkeit geschriebene Über-
lieferung, die der Geschichtswissenschaft als Ausgangspunkt dient, weswegen in metho-
discher Hinsicht die Parteihaltung des Autors und das Weglassen von Details beim Be-
schreiben des Aufstands zu berücksichtigen sind; Selbstzeugnisse der Aufständischen sind 
nicht bekannt. 

Der Aufstand erhob sich in den Vororten und dem direkten, westlich und südlich der 
Stadt gelegenen Umland. In diesem Raum, der sich etwa  bis  Kilometer beiderseits 
der Maas erstreckte, lebten zu Beginn des . Jahrhunderts ungefähr   Menschen230. 
Dieses Gebiet war keineswegs rein ländlich oder landwirtschaftlich strukturiert, da die 
Einwohner eine im Vergleich zum Land herausgehobene Rechtsstellung mit gewissen Frei-
heiten besaßen und zum Teil als Bergleute in den Lütticher Steinkohlengruben arbeiteten231. 
Von der Bauernkriegsforschung ist der Aufstand bisher nicht beachtet worden232, denn 
anders als die vielen Bauernunruhen wies er keine mystisch-eschatologischen Komponen-
ten auf, sondern war, wenn man der Darstellung Guillaume de Meeffs glauben darf, rein 
diesseitig und pragmatisch begründet233. Eine Nähe zu den gleichzeitigen reformatori-
schen bzw. wiedertäuferischen Aufständen läge nahe, doch gibt es keine Quelle, die eine 
solche Verbindung stützte234. Gemeinsam mit anderen Aufständen war hingegen die Nähe 

 
225  BLICKLE, Unruhen (), S. –, –; DERS., Kommunalismus (), S. . 
226  GAIER, Réflexions (). 
227  POLAIN, Mutinerie (); BUCHIN, Règne (), S. –; HARSIN, Règne (), S. –; 

HALKIN, Marck (). 
228  Zu Guillaume de Meeff (auch Meef) CUNO, Junius (), S. . 
229  GAIER, Réflexions (), S.  mit Anm.  auf S. : Verweis auf Guillaume de Meeff: La mu-

tinerie des Rivageois, hg. von Mathieu-Lambert POLAIN, in: Messager des sciences et des arts 
, auch selbständig Lüttich . Gaier schreibt Guillaume eine Augenzeugenschaft zu: »[…] 
l’auteur [Guillaume de Meeff] relate – sous le coup des événements qu’il a vécus de près et à la 
demande des bourgmestres – […]«, tatsächlich handelt es sich um einen nachträgliche Darstel-
lung. – HANSAY, Munters (), hat nichts zu diesem Aufstand. 

230  GAIER, Réflexions (), S.  mit Karte auf S. . 
231  Ebd., S. . 
232  Ebd., S. . 
233  Ebd. 
234  Ebd., S.  f. 
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zu einer (größeren) Stadt, die als Ort des Nachrichtenverkehrs für die Aufständischen von 
großer Bedeutung war235. 

Auslöser des Aufstands waren mehrere Missernten und Hungerkrisen der Jahre  
bis 236, die schnell Beschwerden und Forderungen zur Besserung der Situation an 
den Bischof und die Stadt Lüttich hervorriefen. Die Stadt reagierte auf diese mit Preisfest-
setzungen für Getreide und Brot und mit einem Verbot der Lagerhaltung237. 

Festzuhalten ist, dass die Rivageois als Verband nicht erst  entstanden, sondern 
eine längere Vorgeschichte kannten und daher zumindest ansatzweise über Organisations-
strukturen verfügten. Insgesamt elfmal waren die Rivageois im Zeitraum  bis  als 
politische Größe in den Lütticher Mächteverhältnissen aufgetreten238. 

Das erste Mal erhielt der als Rivageois bezeichnete Landstrich eine politische Bedeu-
tung als Rückzugsraum der profranzösischen Partei, die sich im September  vor der 
drohenden Besetzung durch burgundische Truppen aus der Stadt Lüttich zurückzog und 
von dort aus Widerstand leisteten. Nach der Zerstörung Lüttichs (genauer: der Innenstadt) 
veranlasste dies Karl den Kühnen, seine Truppen auch auf diesen Landstrich zu richten239. 
Nach dem Ende Karls des Kühnen  unterstützten die Rivageois den erneut aufflam-
menden Kampf gegen den Fürstbischof Louis de Bourbon, der sich bisher nur dank bur-
gundischer Unterstützung hatte halten können, und dessen Nachfolger Jan van Horn240. 
Im Frühjahr  kam es zu Hungerunruhen, bei denen die Rivageois gewaltsam in die 
Stadt Lüttich eindrangen und die Festsetzung eines Brotpreises verlangten, was nach einer 
ersten Ablehnung zu Gewalttätigkeiten führte241.  riefen Teile der Stadt-Lütticher 
Einwohnerschaft die Rivageois zu Hilfe, das Regime des Guy de Canne zu beenden, der 
sich als bischöflicher Vogt und »Kapitän«, d.h. Hauptmann der städtischen Miliz, auf Sei-
ten Roberts II. von der Mark, des politischen Gegenspielers des Jan van Horn zu dieser 
Zeit, vornehmlich auf deutsche und französische Söldner stützte242. Als Parteigänger Ro-
berts von der Mark drangen  ca.  Rivageois in die Stadt Lüttich ein, um die dortige 
Herrschaft Jan van Horns zu beenden, was durch das beherzte Auftreten des Bürger-
meisters verhindert werden konnte. Anschließend kam es zu einem förmlichen Bündnis 
zwischen den Rivageois und der Familie von der Mark, welches bei einem neuerlichen 
Versuch im März , die Stadt einzunehmen, von Bedeutung war; zwei Jahre später 
nahm Fürstbischof Jan van Horn Rache an den Anführern und ließ deren Häuser in den 
Dörfern niederbrennen243.  kam es zu Verhandlungen zwischen dem habsburgischen 

 
235  Ebd., S. . 
236  So POLAIN, Mutinerie (), S. . – Hungerkrisen dieser Jahre sind auch anderweitig belegt, 

so für Eichstätt, siehe PFISTER, Witterungstagebücher (), und für Metz –: LITZEN-
BURGER, Ville (), S.  f. 

237  POLAIN, Mutinerie (), S. . 
238  Diese Aufzählung bei GAIER, Réflexions (), S. . 
239  Ebd., S. . – Zum Sac de Liège siehe SEGGERN, Niederlande (), S. . 
240  GAIER, Réflexions (), S. . 
241  Ebd. 
242  Ebd. – Zu Guy de Canne siehe LE ROY, ›Canne‹ (). 
243  GAIER, Réflexions (), S. f. 
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Generalstatthalter in den Niederlanden, Herzog Albrecht von Sachsen, der auf Seiten Fürst-
bischofs Jan van Horn stand, zur Befreiung Lüttichs aus den Händen der Familie von der 
Mark. Aus diesem Anlass kam es innerhalb der Stadt Lüttich unter Beteiligung der Riva-
geois zu einem Überfall auf diejenigen Bürger, die für einen Ausgleich mit dem Fürst-
bischof und dessen burgundisch-niederländischen Verbündeten hinwirkten. Auch wenn 
zwei der Anführer hingerichtet wurden, wurde anschließend eine allgemeine Amnestie 
verhängt244. Im Juni  beabsichtigte ein Großteil der Rivageois, einen friedlichen Aus-
gleich mit dem Fürstbischof erreichen zu wollen und vertrieben deswegen aus ihren Land-
gebieten die Söldner, die auf Seiten Familie von der Mark standen245. / kam es er-
neut zu einem Überfall auf die Stadt Lüttich, als im Vorort Sainte-Marguerite am Rande 
eines Ballspiels eine Schlägerei entstand, die zur Bildung einer Bande führte, die unter Lei-
tung von früheren Parteigängern der Adelsfamilie von der Mark stand246. Unter Fürst-
bischof Eberhard von der Mark gab es  (wie zu dieser Zeit in Köln und Aachen) auch 
in Lüttich einen Aufstand gegen die mangelhafte Rechnungslegung der städtischen Regie-
rung; durch das persönliche Eingreifen des Landesherrn konnte die Besetzung der Stadt 
durch bewaffnete Aufständische abgewendet werden, die einen Hilferuf an die Rivageois 
abgesetzt hatten, ohne dass von deren Eingreifen berichtet wird247. 

An diese etwa zwei Generationen währende Unruhetradition knüpfte man  an. 
Am . Juli diesen Jahres traten wegen der anhaltenden Hungermisere etwa  bis  
bewaffnete Rivageois in geordnetem Zug, der seinen Ausgangspunkt in Tilleur (ein Dorf 
etwa sechs Kilometer südwestlich Lüttichs am linken Maasufer248) und Jemeppe (ein wei-
teres, zwei Kilometer westlich Tilleurs gelegenes Dorf) hatte249, an die Stadt heran und 
verhandelten an der Mauer mit dem Bürgermeister Jean Viron – der Bischof weilte zu die-
ser Zeit in Brüssel – über die Gewährleistung der Getreideversorgung250. Sie erhielten Zu-
sagen, ihre Anführer überdies Goldmünzen von kleinerem Wert, worauf sich die Gruppe 
auf den Rückweg begab.  

Ein Bewohner des Dorfes Ans mit Namen Laurent Dechamps genannt »le sulty« (der 
Schlaukopf)251 konnte innerhalb des zurückmarschierenden Verbandes einen Teil für sich 
gewinnen, mit dem er gegen den Kompromiss anging. Dieser Teil spaltete sich von dem 
Hauptkontingent ab, wandte sich zurück und übernachtete in der Nähe der Abtei von Val-
Saint-Lambert (vier Kilometer südwestlich Tilleurs gelegen, allerdings auf dem anderen 
Maasufer). Der Abt verwehrte ihnen den Zutritt ins Kloster, weswegen sie sich an den 
Vorräten der Landbevölkerung gütlich taten. Nun unter Anführung zweier Brüder aus 

 
244  Ebd., S. . 
245  Ebd. 
246  Ebd., S.  f. 
247  Ebd., S.  f. 
248  Heute ein Stadtteil von St. Nicholas, Region Wallonie, Provinz Lüttich, YANS, Origines (), 

S.  f. 
249  POLAIN, Mutinerie (), S. . 
250  GAIER, Réflexions (), S. . 
251  POLAIN, Mutinerie (), S. , nennt ihn »Laurent Dechamps, surnommé le malin Laurent« 

(Hervorhebung wie Vorlage) und gibt als Ort seiner Herkunft Ans an. 
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Tilleur, Michel und Goffin Caltrou, sammelten sich weitere Bewohner des Landstrichs zu 
einem Verband, der auf einem Eid252 beruhte (Schwurverband, Zusammenbleiben bis zum 
Tod), der insgesamt über   Mann ausgemacht haben soll, wozu sich noch ein Tross aus 
zahlreichen Frauen gesellte, womit der Aufstand (falls die Angaben stimmen) der größte 
aller der Unruhen der Rivageois war253. Einer von den Aufständischen, Pirard Constant, 
sollte die Forderungen in Schriftform abfassen, damit sie der Lütticher Stadtregierung über-
reicht werden konnten. Im Vordergrund standen Versorgungsfragen wie dem richtigen, 
d. h. gerechten Getreidemaß, aber auch die Befreiung eines von den Maastrichter Schöffen 
zu Unrecht inhaftierten Mannes und weiter die Aufhebung der Offizialatsgerichtsbarkeit 
über Laien und die Bestätigung der Autonomie der Lütticher Gerichte. Erneut gab es Ver-
handlungen an der Lütticher Stadtmauer mit Vertretern der Stadt, des Fürstbischofs und 
des Domkapitels. Diese befürchteten ein Ausgreifen des Aufstands auf die städtische Be-
völkerung254. Während der Verhandlungen versuchte ein Teil der Verschworenen einen 
Angriff auf das Stadttor Sainte-Marguerite. Innerhalb der Aufständischen gab es hierüber 
Diskussionen, die von der herrschaftlichen Gegenseite aufmerksam verfolgt wurden. Er-
gebnis der Diskussion bei den Aufständischen war, dass man von einem Angriff auf ein 
weiteres Stadttor, dem von Sainte-Walburge, Abstand nahm. Nachdem die Aufständischen 
die Zusicherung erhalten hatten, dass ihre Beschwerden ernsthaft geprüft werden würden, 
zerstreute sich die Menge, die allerdings mehrere Häuser und die Klöster Saint-Laurent 
und Val-Benoît, das Spital Saint-Christophe und die Konvente der Augustiner und Wil-
helmiten ausraubten255. 

Ab dem folgenden Tag, dem . Juli , begannen Rat und Domkapitel, in großem 
Umfang Getreide aufzukaufen und vergünstigt abzugeben. In Lüttich blieb die Obrigkeit 
auf der Hut, während der Bischof aus Brüssel zurückgerufen wurde. Am . Juli traf er 
ein. Auf seine Bitten hin wandten sich die  Zünfte gegen die Aufständischen und be-
schlossen, deren Anführer zu bestrafen, stellten im Gegenzug aber Forderungen, die über 
das hinausgingen, was die Aufständischen in ihrer Beschwerdeschrift verlangt hatten, un-
ter anderem die Einbeziehung der Geistlichkeit in die Konsumsteuer und eine Reform des 
Offizialats, konkret eine Einschränkung dessen Zuständigkeit. Hiermit war der Fürst-
bischof wiederum nicht einverstanden. Er zog das Strafverfahren an sich und ordnete die 
Hinrichtung der Anführer an, deren Vergehen sich seiner Meinung nach contre Dieu, con-
tre la Majesté Impériale, contre leur prince, contre l’église, contre la cité des bourgeoys, et 
généralment contre tout le pays256 gerichtet habe, sowie die Bestrafung ihrer Unterstützer. 

 
252  Dieser auch ebd., S.  f., zusammen mit Tambour und Glockenschlag als Zeichen einer Geord-

netheit der Aufständischen gewertet. – Zum Eid als Kennzeichen aufständischer Gruppen BLICK-
LE, Kommunalismus (), S.  f. 

253  GAIER, Réflexions (), S. . 
254  Ebd. 
255  Zur Brutalität der Aufständischen im Allgemeinen, die sich in der gewalttätigen Herrschafts-

übernahme oder im Vorgehen gegen vermeintliche oder echte Feinde sowie gegen Schwächere 
äußerte, siehe BLICKLE, Kommunalismus (), S.  f. 

256  GAIER, Réflexions (), S.  mit Anm. : Verweis auf Guillaume de Meeff, La mutinerie 
des Rivageois (wie Anm. ), S. . 
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Auch wurden die Tavernen im Landbezirk aufgehoben, Fremde vertrieben und die Zünfte 
angewiesen, nur noch Personen aufzunehmen, die seitens der Bürgermeister und der Schöf-
fen als Bürger angenommen worden waren. Auch wurden Untersuchungen in den Dör-
fern des Rivageois anberaumt, um zu sçavoir le fond et motif de ceste affaire257. Am . Juli 
gab es in den Ortschaften eine große Durchsuchungswelle, eine Razzia, bei der zwölf An-
führer verhaftet wurden ( hingegen entkamen), von denen neun gefoltert und hingerich-
tet wurden. Als Zeichen des landesherrlichen Sieges und zur weiteren Erniedrigung und 
Entehrung der Hingerichteten führte ein Mann namens Gerard le Sergent de Ramet auf 
den Schafott einen Freudentanz auf. Am . August gab es, nachdem weitere Untersu-
chungen durchgeführt worden waren, eine förmliche Unterwerfungszeremonie, bei der 
 als Aufrührer verurteilte Personen (bekleidet mit einem einfachen Überwurf, mit blo-
ßen Füßen und gegürtet) in Lüttich erschienen und schweigend hinnehmen mussten, dass 
die Privilegien ihrer Ortschaften eingezogen wurden258. 

Weitere Untersuchungen zum Aufspüren bisher unentdeckt gebliebener Aufwiegler 
zogen sich bis in das Jahr  hinein, noch sechs weitere Anführer wurden aufgegriffen, 
von denen zwei begnadigt, die anderen vier aber wegen unerlaubten Waffentragens und 
Diebstahls hingerichtet wurden259. Die Bestrafung der Aufständischen und die Aufhe-
bung der Privilegien wurden mit landesherrlicher Urkunde vom . August  bestätigt 
und rechtskräftig,  (zu Zeiten einer weiteren Hungersnot) wurde die Urkunde erneut 
ausgestellt. Sieben Jahre später, , aber erhielten die Rivageois ihre alten Rechte wie-
der zuerkannt260. 

Bei den elf Aufständen der Jahre  bis  versuchten die Rivageois auf dem Ge-
waltweg in die Stadt einzudringen, dreimal schlug dieses fehl, unter anderem 261. Drei 
der Aufstände (,  und ) stehen in Zusammenhang mit Hungersnöten. Plün-
derungen kamen vor oder wurden versucht , ,  und 262. In beinahe der 
Hälfte aller Fälle wurden die Rivageois von einem Teil der städtischen Bevölkerung zu 
Hilfe gerufen, um bei innerstädtischen Auseinandersetzungen als Unterstützung zu die-
nen (, ,  und ). Überdies waren sie in die ständisch-landesherrlichen 
Auseinandersetzungen eingebunden: ,  und – standen sie auf Seiten der 
anti-burgundischen, die Selbständigkeit Lüttichs vertretenden pro-französischen Partei 
in Lüttich, die gegen die Bischöfe Louis de Bourbon und Jan van Horn bzw. zugunsten 
der Prätendenten der Familie von der Mark wirkten (abgesehen von den Jahren  und 
, als die Rivageois sich gegen die Söldner der von der Mark wandten)263.  

 
257  Ebd., S.  mit Anm. : Verweis auf Guillaume de Meeff, La mutinerie des Rivageois (wie 

Anm. ), S. . 
258  Die gesamte Passage nach GAIER, Réflexions (), S. . Ausgeschmückt ist POLAIN, Muti-

nerie (). 
259  GAIER, Réflexions (), S. –. 
260  Ebd., S. ,  (Hungersnot ). 
261  Diese Aufzählung ebd., S. . 
262  Ebd., S. . 
263  Ebd. 
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Die anhaltende Unruhe über  Jahre hinweg und die relative Beruhigung unter der 
Herrschaft Eberhard von der Marks sprechen dafür, dass es Anführer gab, die als lokale 
Amtsträger agierten und in Beziehungen zu den Akteuren auf Landesebene standen264, 
weswegen die Aufstände nicht als Ausdruck eines Begehrens der Unterschichten zu wer-
ten sind, sondern vielmehr durch die Verwobenheit des Lütticher Umlandes in die landes-
politischen Machtverhältnisse zu erklären sind. Unterstützt wird dieses durch den Um-
stand, dass bei etwa zehn Prozent der in der Untersuchung von  befragten Leuten eine 
Berufsangabe zu finden ist, die auf ein Handwerk verweist265;  waren es vornehmlich 
Bergleute, die am Aufstand beteiligt waren. Allgemeine soziale bzw. gesellschaftspolitische 
Äußerungen kamen nur gelegentlich vor. Formuliert wurde sie ansatzweise von einem der 
Anführer des Aufstandes , Jean Daniel. Der Berichtschreiber Guillaume de Meeff 
unterstellte solche Ziele zudem den Aufständischen des Jahres , was wohl eher als 
Ausdruck der Ängste der Obrigkeit vor den Unterschichten zu deuten ist. Wichtiger wa-
ren wohl tatsächlich die örtlichen Privilegien und die Bevorzugung der Geistlichkeit bei 
den Steuern266.  

Zu erklären sind die Aufstände weniger durch soziale und wirtschaftliche (so Léon-E. 
Halkin und Eugène Buchin) oder durch verfassungsmäßig-rechtliche Gründe (so P. Har-
sin), oder durch ein Bündel derartiger Ursachen, als vielmehr durch die engen Beziehungen 
zu den innerstädtischen Parteiungen in Lüttich, die das Umland als ein Ergänzungsraum 
der Parteiungen erscheinen lassen.  

Zusammenfassung 

Die Stadt Lüttich kannte eine vom . Jahrhundert bis zur Französischen Revolution rei-
chende Tradition der gesellschaftlichen Unruhen. Um die genuin städtischen Verhältnisse 
genauer in den Blick nehmen zu können, empfahl es sich, den Fokus auf das . und . Jahr-
hundert zu legen. Ab der Herrschaft des Elekten Johann von Bayern (reg. –) wa-
ren die inneren Verhältnisse Lüttichs stark von »außenpolitischen« Rahmenbedingungen 
geprägt, die jeweils hätten mitbehandelt werden müssen; als solche zu nennen sind die Ab-
wehr der burgundischen Herzöge im . Jahrhundert und die Wahrung der Neutralität 
während der gesamten frühen Neuzeit.  

Die Stadt Lüttich war von einer »politischen Gesellschaft« geprägt, die aus dem Fürst-
bischof, der hohen Geistlichkeit, den Schöffen und ihren Familien, dem Adel des Umlandes, 
der Kaufleute-Oberschicht bestand, wozu als aufstrebende Gruppen die erst ab ca.  
entstehenden und eher der Mittelschicht zuzurechnenden Zünfte zu zählen sind. Inner-

 
264  Ebd., S. , nennt als solche Petit Piron und seinen Bruder Léonard, Jean Daniel und Franckot 

aus Montegnée (alle zum Jahr ), Gilles Dammeoude, Bürgermeister von Montegnée (), 
Thierry du Bois, auch Bürgermeister von Montegnée (), Gilkinet, Vorsteher der Lütticher 
Steinkohlenarbeiter und späterer Bürgermeister von Ans (). 

265  Ebd., S.  mit Anm. : Verweis auf BUCHIN, Règne (). 
266  Ebd., S. . 
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halb der politischen Gesellschaft gab es eine ganze Reihe von inneren Konflikten, die zur 
Bildung von Lagern (Parteien) führten, deren Grenzen quer zu den eigentlichen Institu-
tionen verliefen. Ihren Ursprung dürften die machtpolitischen Verteiltheiten in der seit dem 
späten . Jahrhundert bestehenden Konkurrenzsituation zwischen Domkapitel und den 
Schöffenfamilien gehabt haben. Wie am Beispiel des – währenden Kriegs näher 
gezeigt werden konnte, bestand die Lagerbildung aus einer die Geistlichkeit, den Adel, die 
Stadtobrigkeiten und die entstehenden Landstände gleichermaßen betreffenden Spaltung: 
Dem Bischof, dem Großteil des Domkapitels, den Waroux und der Stadt Huy standen die 
Stadt Lüttich, der kleinere Teil des Domkapitels, die Awans, mehrere Städte und zahlrei-
che Landgemeinden gegenüber.  

Ob und inwieweit die konzeptionelle Trennung zwischen landesweiten Parteiungen 
und innerstädtischen Fraktionen, wie sie mit Blick auf andere Territorien der Niederen 
Lande formuliert worden ist, auf Lüttich zutrifft, muss dahingestellt bleiben. Lüttich war 
als Sitz des Fürstbischofs zugleich Kathedralstadt und Residenzstadt, besaß sowohl geist-
liche Zentralfunktionen für die Diözese als auch weltliche Zentralfunktionen für das Bis-
tum, als wirtschaftlich führende Handels- und Großstadt war Lüttich der prädestinierte 
Vorort für die Landstände. Hieraus resultierte eine gegenseitige Durchdringung landes-
weiter und innerstädtischer Interessenskonfigurationen. Für die Regierungszeit Adolfs von 
der Mark kann man eine prolandesherrliche (Waroux, Huy und andere) und eine antilandes-
herrliche Machtgruppierung (Awans, Stadt Lüttich und andere) erkennen. Entschieden 
wurde der Streit mit Hilfe von (im Spätmittelalter eigentlich gemiedenen) Schlachten des 
Jahres , bei denen die landesherrliche Seite als Sieger hervorging. In den anschließen-
den Friedensverträgen wurden die Zünfte als Größe der Stadt-Lütticher Verfasstheit aus-
geschaltet, sie wurden zu reinen Gewerbeorganisationen degradiert (wenige Jahre später 
allerdings vom Bischof als Einheiten der Stadtmiliz wieder aufgewertet, da er sie in seinem 
Kampf gegen die mittlerweile verfeindete Stadt Huy brauchte). Ein die inneren Verhält-
nisse Lüttichs betreffender zentraler Streitpunkt bei den Auseinandersetzungen – 
war neben gerichtlichen Kompetenzen die Frage, welche Institution für die Gemeingüter 
wie Mauern, Brücken und Tore zuständig war, entweder die bischöflichen Schöffenfami-
lien (und damit in der Konsequenz der Stadt- und Landesherr) oder der Rat (und damit 
in der Konsequenz die Stadtgemeinde). Es ging um die Befestigung und damit um die Fra-
ge, ob es eine selbständige, vom Bischof unabhängige Militär- und Infrastrukturorgani-
sation in der Kathedral- bzw. Residenzstadt gab. Innerstädtische und landesweite Fragen 
waren miteinander verknüpft, was letztlich auf die Mehrfachfunktion Lüttichs zurück-
zuführen ist. 

Fragen der Militärorganisation spielten zudem eine entscheidende Rolle beim Agieren 
des Bürgermeisters Henri de Dinant zu Mitte des . Jahrhunderts: Er verweigerte sich dem 
bischöflichen Ansinnen, die städtische Miliz für einen Feldzug außerhalb des Landes zur 
Verfügung zu stellen, ein sichtlicher Affront. Dieses war markantes Indiz für den grund-
legenden Vorgang, der sich in den Jahren – vollzog, die Schaffung der Gemeinde 
als eigenständiges Organ der Stadt, womit eine Schmälerung der Macht der Schöffen ein-
herging. Da es sich bei diesen um bischöfliche Amtsträger handelte, wurde letztlich auch 
die Stellung des Bischofs gemindert. In Lüttich vollzog sich die auch anderwärts zu beob-
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achtende Bildung der Gemeinde, hier allerdings mit der Besonderheit, dass es höchstwahr-
scheinlich zu einer Lagerbildung innerhalb der Schöffen und deren Familien gekommen war. 
Ein Ergebnis der nur in nachträglichen und parteiischen Darstellungen überlieferten Vor-
gänge bestand darin, dass Henri de Dinant zunehmend als Stadttyrann auftrat, der relativ 
schnell (nach etwas mehr als einem Jahr) jeglichen Rückhalt bei den Schöffen verloren hatte 
und schließlich ins Exil getrieben wurde, und zwar von einer Koalition des Bischofs mit 
der Mehrheit der Schöffen, d. h. denjenigen, die nicht auf Seiten Henri de Dinants standen. 

Letztlich Episode blieb der kurze Aufstand im Lütticher Umland anlässlich der Hun-
gerkrise des Jahres , eine wohl tatsächlich durch die Notlage hervorgerufene soziale 
Eruption, die alsbald und ohne großen Aufwand niedergeworfen und deren Anführer hin-
gerichtet wurden. Zu beachten ist allerdings, dass es sich um ein gewerblich strukturier-
tes, d. h. auf die Großstadt bezogenes Umland handelte, das eine seit etwa zwei Genera-
tionen kennende Organisiertheit kannte: Einerseits als Rückzugsgebiet der  unter-
legenen antiburgundischen Partei und ab  als Rekrutierungsgebiet der Gefolgsleute 
der Adelsfamilie von der Mark in deren Kampf gegen den als Bischof amtierenden Jan van 
Horn. Der Hungeraufstand von  selbst lässt sich nicht zu den Parteiungen rechnen, 
aber er war indirekt durch eine Parteiung bedingt, da die tragende Gruppe, die Rivageois, 
sich / als eine Art antiburgundisches Auffangbecken gebildet hatte. 

Gemeinsam ist den drei untersuchten Beispielen, dass die Forschung auf chronika-
lische Berichte angewiesen ist, die von erklärten Gegnern der Aufständischen verfasst 
wurden. Die Verfasser bejahten die bestehende, auf Konsens beruhende Ordnung. Diese 
galt als Ideal. Erklären konnten die Chronisten und der Stadtschreiber die Unruhen nur 
durch das Wirken von Rädelsführern, besonders schlauen und intriganten Personen, die 
die Einwohnerschaft für ihre persönlichen Interessen aufwiegeln konnten (dies eine auch 
anderwärts als Intrepretament begegnende Wertung).  

Zu erkennen ist, dass die Stadt Lüttich sowohl als Ganzes als auch in ihren Teilen (ver-
schiedenen Gremien, Zünften, eventuell auch Familien) in politischer Hinsicht kein ho-
mogenes Gebilde war, sondern sich in verschiedene, meist pro- und antistadtherrschaft-
liche Lager (Parteien) spaltete; die in der deutschen Forschung weit verbreiteten Begriffe 
»Bürgerkämpfe« oder »Zunftkämpfe« können die solcherart entstandenen Lager nicht 
hinreichend abbilden, da diese ja gerade innerhalb der Bürgerschaft bzw. bei den Zünften 
entstanden bzw. darüber hinausgingen. Zumindest mit Blick auf die Stadt-Lütticher Ver-
hältnisse wäre es treffender von »Stadtadels-Parteien« bzw. »Stadtadels-Parteiungen« zu 
sprechen. Diese Partei(ung)en sorgten in Lüttich für ausgesprochen wechselnde, mitunter 
einander direkt widersprechende Zustände der Verfasstheit, wie man insbesondere an der 
Einbindung der Zünfte sehen kann:  stellten sie die städtische Miliz,  wurde eine 
Mitgliedschaft für Ratsherren verbindlich gemacht,  wurden sie zu reinen Gewerbe-
organisationen ohne Mitsprache in städtischen Belangen herabgestuft,  wurden sie 
als Organe der Verfasstheit und als Träger des Stadtmilitärs wiederhergestellt. Gesichert 
war ihre Stellung erst /.  

Desgleichen waren Fürstenhöfe und (Land-)Ständeversammlungen von Interessens-
gruppen geprägt, weswegen auch diese Institutionen in politischer Hinsicht als heterogen 
verstanden werden sollten. Parteien bei Hof und im Domkapitel sowie in den Ständen 
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spielten noch im . Jahrhundert eine Rolle. So gab es zu Mitte des . Jahrhunderts eine 
»Parti de la Patrie« (des Lütticher Vaterlands), die von England, Österreich und den Ver-
einigten Niederlanden unterstützt wurde267. Gegen Ende des . Jahrhunderts wurde als 
Kandidat der Lütticher Nationalpartei Cäsar Constantin Franz von Hoensbroeck zum 
Fürstbischof gewählt, der – amtierte268. Während seiner Herrschaft kam es nach 
mehreren Missernten und Hungerjahren (, , ) nach französischem Vorbild 
am ./. August  zu einem Aufstand, bei dem das Lütticher Rathaus besetzt wurde 
und in einem Plebiszit neue Bürgermeister gewählt wurden269. Soziale Unruhen gab es 
auch jetzt (als Ausdruck dessen lässt sich auch die Räuberbande der Bokkerijders verste-
hen, die in den er Jahren in der Grafschaft Looz aktiv war270), doch anders als im 
./. Jahrhundert führten die Interessensgruppen des . Jahrhunderts nicht mehr zu 
einem inneren Krieg. Nun spalteten sich Stadt und Land in Gegner und Befürworter der 
Französischen Revolution. 

Abschließend bleibt noch festzuhalten, dass Parteien/Parteiungen, sei es als Klientel-
verband, Gefolgschaft, Anhängergruppe oder in anderen Formen, eine folgerichtige Kon-
sequenz aus dem hoch- und spätmittelalterlichen Herrschaftsverständnis darstellen, das 
auf den Konsens von Herrschenden und Beherrschten abhob. Dieses basierte nicht nur auf 
dem Wollen des Herrschenden, sondern war daneben auf die aktive Bejahung durch die 
Beherrschten angewiesen, was diesen die Möglichkeit eröffnete, sich aktiv in die Botmäßig-
keit eines ihnen genehmen Herrschers zu begeben bzw. einen ihnen nicht-genehmen Herr-
scher abzulehnen271. Allgemein bekannt ist das Beispiel der Stadt (genauer: die von Fern-
händlern dominierte Führungsschicht der Stadt) Lübeck (keine Residenzstadt), die sich 
zum Nachteil des eigentlichen Stadtherrn, des Grafen von Holstein,  dem dänischen 
König Knut VI. (reg. –) öffnete, wenige Jahre später () aber die Seite Kaiser 
Friedrichs II. wählte, der seinerseits  mit der Ausstellung des von den Lübeckern prä-
sentierten Reichsfreiheitsprivilegs reagierte272. Die Entstehung von innerstädtischen Ge-
folgschaften bei einem Wechsel der Stadtherrschaft ist auch bei Rostock zu sehen, das im 
. und frühen . Jahrhundert als Residenzstadt gelten kann: Zeitweilig warben gleich 
drei Hochadlige um die Herrschaft über die Stadt (der Markgraf von Brandenburg, der 
König von Dänemark und der Fürst von Mecklenburg), nachdem der eigentliche Herr 
Rostocks, Fürst Nikolaus I., sich in die Lehnsabhängigkeit vom dänischen König bege-
ben hatte273.  

 
267  JOZIC, Liège (), S. –, bes. S. . 
268  DEMOULIN, KUPPER, Histoire (), S. . 
269  Ebd., S. . 
270  Ebd., S. . 
271  Sowohl die ältere Rechts- und Verfassungsgeschichte als auch die Sozialgeschichte und die jün-

gere Kulturgeschichte heben einvernehmlich hervor, dass die Herrschaft ein zweiseitiges, auf 
die Akzeptanz der Beherrschten angelegtes Band war, siehe KERN, Gottesgnadentum (), 
S. –; FRIEDEBURG, Widerstandsrecht ().  

272  HOFFMANN, Große Zeit (), S. –, –. 
273  SEGGERN, STUDT, ›Rostock‹ (). 
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Die Zweiseitigkeit der Herrschaftsbeziehung war dafür verantwortlich, dass es bei 
politischen Streitfragen und insbesondere bei Konkurrenzen um Herrschaftspositionen 
zu Lagerbildungen und zu Unruhen kommen konnte. Die Existenz von Lagern bei den 
Beherrschten wiederum ist ein Indiz für die politische Öffentlichkeit, die es auch im Spät-
mittelalter und in der frühen Neuzeit gegeben haben muss. Von daher dürften Parteiun-
gen höchstwahrscheinlich endemisch gewesen sein. Dieses zu überprüfen muss weiterer 
Forschung vorbehalten bleiben. 
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